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Versammlung (EM PV)

Fünfte ordentliche Plenartagung am 16. und 17. März 2009 in Brüssel (Belgien) 
sowie die ihr vorangegangene außerordentliche Plenartagung 
am 12. und 13. Oktober 2008 in Jordanien
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I Fünfte ordentliche Plenartagung 
der EM PV

I.1 Teilnehmer

Am 16. und 17. März 2009 fand auf Einladung des Euro-
päischen Parlaments und unter dem Vorsitz von
Dr. Hans-Gert Pöttering, Präsident des Europäischen
Parlaments und Präsident der EM PV, die fünfte ordentli-
che Plenartagung der Euromediterranen Parlamentari-
schen Versammlung (EM PV) im Gebäude des Europäi-
schen Parlaments in Brüssel (Belgien) statt.

an:

Abg. Hans Raidel (CDU/CSU), Leiter der deutschen De-
legation,

Abg. Dr. Lale Akgün (SPD),

Abg. Dr. Gerd Andres (SPD).

I.2 Schwerpunkte der Beratungen

Die Versammlung tagte nur zwei Monate nach einer Inva-
sion des Gaza-Streifens durch die israelische Armee. Es
ist vor diesem Hintergrund bemerkenswert, dass fast alle
Delegationen aus den Partnerländern trotz den dadurch
entstandenen Spannungen anwesend waren. Nur die syri-
sche Delegation nahm aus ausdrücklich formulierten poli-
tischen Gründen nicht teil.

Die Delegierten befassten sich am 16. März 2009 mit den
Auswirkungen der internationalen Finanzkrise im Mittel-
meerraum. Am 17. März 2009 stand die Situation im Na-
hen Osten auf der Tagesordnung. Weiterhin wurden neue
Staaten als Mitglieder aufgenommen und die Geschäfts-
ordnung dementsprechend modifiziert.

Es sprachen vor der Versammlung Karel Schwarzenberg,
tschechischer Außenminister und Vertreter der nördlichen
Ko-Präsidentschaft der Union für den Mittelmeerraum,
Abdulhadi Majali, Präsident des jordanischen Abgeord-
netenhauses sowie Philippe de Fontaine, Vizepräsident
der Europäischen Investitionsbank (EIB).

A. Auswirkungen der internationalen 
Finanzkrise im Mittelmeerraum

Als Vizepräsident der EIB erläuterte Philippe de Fontaine
die Auswirkungen der internationalen Finanzkrise im
Mittelmeerraum. Dieser sei nicht unmittelbar betroffen,
da die dortigen Finanzmärkte gegen die Schwankungen
der nördlichen Finanzmärkte gewissermaßen abgeschot-
tet seien. Mittelfristig werde die Krise aber in die Wirt-
schaften des Mittelmeerraums über drei Kanäle hinein-
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wirken: die Heimatüberweisungen der im nördlichen
Raum beschäftigten ausländischen Arbeitnehmer würden
sich voraussichtlich verringern, wie bereits Anfang 2009
beobachtet; die Nachfrage nach Tourismus werde vermut-
lich nachlassen und schließlich sei davon auszugehen,
dass Direktinvestitionen, die 2008 rund fünf Prozent des
Bruttoinlandproduktes der Region betragen hätten, zu-
rückgehen würden. Er hob hervor, dass die EIB für die
Periode von 2007 bis 2013 über mehr als zehn Milliarden
Euro verfüge, um Projekte im Rahmen der Union für den
Mittelmeerraum mitzufinanzieren. Damit beabsichtige
die EIB, einen erheblichen Beitrag zur Entwicklung des
Mittelmeerraums zu leisten.

Nach einer kurzen Debatte verabschiedete die Versamm-
lung eine Empfehlung, in der sie die Finanzierung von
Projekten durch Mikrokredite befürwortet, die Mitglied-
staaten zu einer Förderung der Ausbildung von Arbeits-
kräften aufruft und sich zu einem nachhaltigen Tourismus
bekennt.

B. Lage im Nahen Osten

Die Diskussion über die Lage im Nahen Osten nach der
israelischen Invasion des Gazastreifens im Januar 2009
begann mit dem Bericht der Delegierten, die sich unter
der Leitung von Präsident Pöttering vom 22. bis 24. Fe-
bruar 2009 von Kairo über Gaza, Jerusalem und Ramal-
lah nach Amman begeben hatten. Während ihrer Erkun-
dungsmission hätten sie insbesondere festgestellt, dass
die Gesundheitseinrichtungen im Gaza-Streifen wieder in
Betrieb seien, die Versorgung der Bevölkerung mit Le-
bensmitteln wegen der andauernden Absperrung des Ge-
biets jedoch unzureichend bleibe.

Der Versammlung wurde ein Empfehlungsentwurf vorge-
legt, der auf einen Text des Politischen Ausschusses zur
Situation im Nahen Osten zurückging. Aus Protest gegen
die angebliche Unausgewogenheit des Empfehlungsent-
wurfs hatte Abg. Majalli Whbee (Israel), stellvertretender
Vorsitzender des Politischen Ausschusses, am Nachmit-
tag des 15. März 2009 die Sitzung verlassen. Das Präsi-
dium der Versammlung hatte den Text daraufhin am sel-
ben Tag auf Anregung von Präsident Pöttering
zurückgewiesen. Dem Plenum wurde infolgedessen ein
neuer Entwurf vorgelegt, für den die israelische Delega-
tion jedoch noch Änderungsbedarf sah. Streitpunkte wa-
ren insbesondere das Verlangen nach einer Befassung der
internationalen Justiz mit den Vorwürfen gegen das israe-
lische Heer und die Verurteilung des angeblich absichtli-
chen Zielens auf Zivilisten und auf zivile Infrastruktur.
Israel stand in den Debatten ziemlich isoliert. Nachdem
die Empfehlung bezüglich dieser zwei Punkte im Sinne
der Palästinenser modifiziert worden war, nahm die Ver-
sammlung sie mit breiter Mehrheit an. 

C. Innere Gestaltung der EM PV

Alle Entscheidungen sowohl zur Finanzierung der EM
PV als auch zur Einrichtung eines Sekretariats wurden bis
auf weiteres – voraussichtlich auf die Jahrestagung 2010 –
verschoben. 

Auch zur Aufnahme neuer Mitglieder hatte die Versamm-
lung zunächst die Entscheidung am Montag, den
16. März 2009, verschoben. Den Mittelmeerpartnerlän-
dern war es nicht recht, dass alle sechs zusätzlichen Mit-
glieder der Union für den Mittelmeerraum (Albanien,
Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Mauretanien, Monaco,
Montenegro) in der EM PV als Mittelmeerpartnerländer
aufgenommen werden sollten, wodurch die zehnköpfigen
Delegationen aus den arabischsprachigen Staaten Mit-
glieder verloren hätten. Der Vorsitzende der Arbeits-
gruppe für Finanzierung und Geschäftsordnung, Edward
McMillan-Scott (EP/EVP), verteidigte ohne Erfolg die
Auffassung, dies sei in der Pariser Erklärung vom 13. Juli
2008 so vorgegeben, insoweit die Union für den Mittel-
meerraum nicht als Zusammenschluss zwischen Süd- und
Nordmittelmeerraum, sondern zwischen EU- und Nicht-
EU-Mitgliedstaaten konzipiert worden sei.

Am Dienstag, dem 17. März 2009, wurde auf Vorschlag
von Robert del Picchia (Frankreich) von der Versamm-
lung eine Aufstockung der Anzahl der Mitglieder von 260
auf 280 einstimmig angenommen. Als Folge dieser Ver-
größerung wird Mauretanien mit einer zehnköpfigen De-
legation der EM PV beitreten und die fünf Länder aus
dem Norden können je zwei Delegierte erhalten. So wird
das Gleichgewicht zwischen Süden und Norden innerhalb
der Versammlung beibehalten. Dies geschieht aber teil-
weise auf Kosten des Europäischen Parlaments, das ver-
hältnismäßig an Einfluss verliert.

Allerdings sind die Parlamente von Bosnien-Herzego-
wina, Kroatien und Montenegro – wie das britische Parla-
ment – der Versammlung noch nicht beigetreten.

II Außerordentliche Plenartagung in 
Jordanien

II.1 Teilnehmer
Am 12. und 13. Oktober 2008 fand auf Einladung des
Jordanischen Parlaments und unter dem Vorsitz von
Dr. Hans-Gert Pöttering, Präsident des Europäischen
Parlaments und Präsident der EM PV, eine außerordentli-
che Plenartagung der EM PV im König-Hussein-bin-
Talal-Konferenzzentrum am Toten Meer statt.

Der deutschen Delegation gehörten folgende Mitglieder
an:

Abg. Hans Raidel (CDU/CSU), Leiter der deutschen De-
legation,

Abg. Rainder Steenblock (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN).

II.2 Schwerpunkte der Beratungen
Bisher hatte lediglich eine außerordentliche Tagung der
EM PV stattgefunden, nämlich in Rabat (Marokko) am
20. und 21. November 2005. Diese zweite außerordentli-
che Tagung in Jordanien wurde aus zwei Gründen anbe-
raumt. Nach der Pariser Gipfeltagung vom 13. Juli 2008
in Paris erforderte zum einen die laufende Umwandlung
des Barcelona-Prozesses in eine Union für den Mittel-
meerraum einen erneuten Gedankenaustausch innerhalb
der Parlamentarischen Versammlung. Zum anderen stand
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der Ablauf der Frist bevor, bis zu der sich die Parteien an
dem Nahostkonflikt im Rahmen des Annapolis-Prozesses
zu einer Einigung auf der Grundlage eines Friedensver-
trags verpflichtet hatten. Die Versammlung hatte während
ihrer vierten ordentlichen Jahrestagung im Frühjahr 2008
die Entscheidung getroffen, zu den Entwicklungen dieses
Prozesses noch vor Ende des Jahres Stellung zu nehmen.
Es sprachen vor der Versammlung Nader al-Dahabi,
Premierminister von Jordanien, Mohammed Mustafa
Kemal, ägyptischer Staatsminister im Außenministerium
und Vertreter der ägyptischen Ko-Präsidentschaft des
„Barcelona-Prozesses: Union für den Mittelmeerraum“,
Denis Gauer, Botschafter und Vertreter der französischen
Ko-Präsidentschaft des „Barcelona-Prozesses: Union für
den Mittelmeerraum“ sowie Patrick Renauld, Vertreter
der Europäischen Kommission. 

A. Lage im Nahen Osten
In der Annapolis-Konferenz vom 27. November 2007
waren die palästinensische Autonomiebehörde und Israel
übereingekommen, innerhalb eines Jahres eine grundsätz-
liche Einigung mit dem Ziel einer nachhaltigen Friedens-
lösung im Nahen Osten zu erreichen. Als zu dieser Zeit
einziges parlamentarisches Gremium, das Vertreter der
beiden Parteien umfasste, hatte die Parlamentarische Ver-
sammlung auf Anregung von Präsident Pöttering wäh-
rend ihrer ordentlichen Jahrestagung im Frühjahr 2008
den Beschluss gefasst, eine Bestandsaufnahme der ange-
strebten Fortschritte vor Ende 2008 durchzuführen.

Während der Debatte im Oktober 2008 stellten aber alle
Teilnehmer fest, dass der erhoffte Durchbruch nicht statt-
gefunden habe. Präsident Pöttering führte das Scheitern
der Verhandlungen sowohl auf den unablässigen Bau von
jüdischen Siedlungen in den palästinensischen Gebieten
als auch auf die mittlerweile extrem eingeschränkte Be-
wegungsfreiheit der Palästinenser zurück. Durch diese
Einschränkungen seien auch die Investitionen gefährdet,
mit denen die internationale Gemeinschaft sich bemühe,
die Wirtschaftslage sowie die Lage der palästinensischen
Bevölkerung zu verbessern.

Die Parlamentarische Versammlung verabschiedete eine
Erklärung über den Friedensprozess im Nahen Osten, in
der sie die nationalen Parlamente aufruft, eine gezielte
Kontrolle über die Entwicklungsprojekte in der Region
auszuüben, an denen sich ihre Regierungen beteiligen.

B. „Barcelona-Prozess: Union für den 
Mittelmeerraum“

Nachdem die Versammlung in der Schlusserklärung ihrer
ordentlichen Tagung in Athen im März 2008 den An-

spruch erhoben hatte, den neugegründeten „Barcelona-
Prozess: Union für das Mittelmeer“ weiter zu begleiten,
veröffentlichte die Europäische Kommission am
20. Mai 2008 die Mitteilung KOM(2008) 319 „Barce-
lona-Prozess: Union für den Mittelmeerraum“. In diesem
Dokument verkündet sie in Ziffer 23, dass die EM PV
„die Rolle der legitimen parlamentarischen Vertretung der
Union für den Mittelmeerraum übernehmen […] wird“.
Weiterhin befürwortet sie „stark“ die „Ausweitung der
Rolle der EM PV in den Beziehungen zu den Mittelmeer-
partnerländern“.

Einleitend berichtete Präsident Pöttering, wie er sich bei
der Gipfeltagung am 13. Juli 2008 in Paris dafür einge-
setzt habe, dass die Versammlung integraler Bestandteil
des künftigen institutionellen Gefüges werde. In der De-
batte hob der Abg. Rainder Steenblock hervor, wie Eu-
ropäer die Teilung ihres Kontinents erfolgreich überwun-
den hätten. Aus diesem Beispiel könnten die Teilnehmer
der EM PV lernen. Es sei besonders empfehlenswert, den
Barcelona-Prozess mit ökologischer Zusammenarbeit zu
verbinden. In Europa habe auch die Montanunion durch
eine Kooperation im Energiesektor einen wichtigen Bei-
trag zu der Versöhnung zwischen den Völkern geleistet.
Es sei festzuhalten, dass die Sonnenenergie beide Konti-
nente versorgen könne. Das Zustandekommen von Struk-
turen dürfe keine Voraussetzung für die Durchführung
von Projekten sein. Vielmehr stünden institutionelle Fra-
gen und konkrete Ergebnisse in gegenseitiger Abhängig-
keit voneinander. Dadurch, dass Projekte vorangebracht
würden, entstehe bereits eine Annäherung zwischen den
Völkern.

Anschließend richtete die Parlamentarische Versammlung
eine Empfehlung an die Außenminister des „Barcelona-
Prozesses: Union für den Mittelmeerraum“ im Hinblick
auf deren Zusammentreffen in Marseille am 3. und
4. November 2008. Sie äußert in Ziffer 1 den Wunsch,
dass die Parlamentarische Versammlung Europa-Mittel-
meer „offiziell zu einem integralen Bestandteil des Barce-
lona-Prozesses: Union für den Mittelmeerraum als dessen
parlamentarische Institution“ erklärt werde. In diesem
Sinne betont sie in Ziffer 2, dass sie „die Schaffung einer
Rechtsgrundlage und einer formellen Verbindung zwi-
schen der Exekutive und dem parlamentarischen Arm des
Barcelona-Prozesses: Union für den Mittelmeerraum
an[strebt]“.

Hans Raidel, MdB
Leiter der Delegation
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PARLAMENTARISCHE
VERSAMMLUNG
EUROPA-MITTELMEER

Brüssel, 16. März 2009

EMPFEHLUNG

der Parlamentarischen Versammlung Europa-Mittelmeer

vorgelegt im Namen des Ausschusses für die Verbesserung der
Lebensqualität, des Austausches zwischen den Menschen und der Kultur

von Alberto Antunes, Vorsitzender des Ausschusses,

auf der Grundlage der Vorschläge der Berichterstatter

Jean-Claude Guibal (Nationalversammlung, Frankreich)
Ioannis Varvitsiotis (Europäisches Parlament )

zum „interkulturellen Dialog als Instrument der gegenseitigen
Verständigung in der Mittelmeerregion: Die Rolle der Zivilgesellschaft „

Béatrice Patrie (Europäisches Parlament )
Christos Verelis (Hellenisches Parlament)

zu den „Migrationsströmen als Mittel der Förderung der regionalen
Entwicklung“
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Der Ausschuss für die Verbesserung der Lebensqualität, des Austausches zwischen 
den Menschen und der Kultur der Parlamentarischen Versammlung

- unter Hinweis auf die Erklärung von Barcelona vom 28. November 1995, mit der die 
Partnerschaft Europa-Mittelmeer ins Leben gerufen wurde, und in Anerkennung der 
Bedeutung der Förderung einer besseren Verständigung zwischen den Kulturen als 
einer ihrer wesentlichen Aspekte,

- unter Hinweis auf das von den Außenministern der Euro-Med-Staaten beschlossene
Aktionsprogramm für den Dialog zwischen den Kulturen und Zivilisationen
(Valencia, April 2002; Kreta, 2003),

- unter Hinweis auf das auf dem Gipfeltreffen von Barcelona (28. November 2005)
verabschiedete Fünfjahresprogramm für eine verstärkte Zusammenarbeit in den
Bereichen Migration, soziale Integration, Justiz und Sicherheit,

- unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der 8. und 9. Europa-Mittelmeer-
Konferenz der Außenminister (Tampere, 27. – 28. November 2006 und Lissabon, 5. –
6. November 2007), in denen die Notwendigkeit unterstrichen wurde, die Steuerung 

der Migrationsströme auf umfassende, integrierte und ausgewogene Weise sowie zum
Vorteil der Völker der Europa-Mittelmeer-Region zu verstärken,

- unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der Ersten Ministerkonferenz Europa-
Mittelmeer zur Migration (Albufeira, 18. – 19. November 2007), mit denen sich die 
Minister verpflichtet haben, konkrete und geeignete Maßnahmen in den Bereichen 
reguläre Migration, Migration und Entwicklung sowie irreguläre Migration zu
ergreifen,

- unter Hinweis auf die Schlusserklärung der 4. Plenartagung der PVEM, die am 
28. März 2008 in Athen angenommen wurde,

- unter Hinweis auf die Dritte Konferenz der Kulturminister vom 29. und 30. Mai
2008 in Athen, auf der die Ausarbeitung einer kulturellen Euro-Med-Strategie
befürwortet wurde,

- unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung des Pariser Mittelmeergipfels vom 
13. Juli 2008,

- unter Hinweis auf die Schlusserklärung der Europa-Mittelmeer-Konferenz der
Außenminister vom 3. und 4. November 2008 in Marseille, in der „die Minister
unterstreichen, dass die Position der PVEM gestärkt und ihre Tätigkeit besser mit der 
Tätigkeit der anderen Institutionen im Rahmen der Partnerschaft koordiniert werden 
muss“,

Zum interkulturellen Dialog als Instrument für die gegenseitige Verständigung in der 
Mittelmeerregion: Die Rolle der Zivilgesellschaft :
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A. in der Erwägung, dass der interkulturelle Dialog Strategien erfordert, die auf einen 
offenen und auf gegenseitigem Respekt basierenden Austausch zwischen
Einzelpersonen, Gruppen und Organisationen mit unterschiedlichem kulturellen
Hintergrund oder mit unterschiedlichen Auffassungen gerichtet sind, und zwar im 
Rahmen eines interaktiven Prozesses, an dem alle Partner gleichberechtigt
teilnehmen;

B. in der Erwägung, dass der Kampf gegen Vorurteile neue Möglichkeiten in Bezug 
auf Vorstellungen und Verhaltensweisen eröffnet, und dass Bildung die Fähigkeit, 
eingefahrene Formen des gegenseitigen Verständnisses und vorgefasste Meinungen in 
Frage zu stellen, verstärken kann;

C. in der Erwägung, dass Maßnahmen im zivilen Bereich und die Einbeziehung
lokaler Gemeinschaften die Entwicklung des interkulturellen Dialogs befördern
können und auf allen Ebenen unterstützt werden sollten,

D. in der Erwägung, dass der interkulturelle Dialog zwischen Europa und dem
Mittelmeerraum entscheidend dazu beitragen kann, die drei Herausforderungen, vor 
denen alle Partner gleichermaßen stehen, zu meistern: die Kluft zwischen den Eliten 
und den Bevölkerungen und das durch die neuen Technologien hervorgerufene neue 
Verhältnis zwischen Regierenden und Regierten; das Eintreten für gemeinsame Werte 
und die Akzeptanz von Unterschieden innerhalb des Europa-Mittelmeerraums; die 
Bewältigung der neuen Herausforderungen im internationalen Wettbewerb;

1. unterstreicht die bedeutende Rolle der PVEM als einzige parlamentarische
Versammlung, die den Dialog und die Zusammenarbeit innerhalb des Europa-
Mittelmeerraums ermöglicht, und erklärt seine Entschlossenheit, sich an diesen
Bemühungen zu beteiligen;

2. fordert die Mitgliedstaaten der Union für den Mittelmeerraum auf, ihre
Anstrengungen zu verstärken, um im Bereich des sozialen Engagements
unterschiedliche Plattformen zu untersuchen, und unterstützt den Austausch von Ideen
und bewährten Praktiken;

3. befürwortet die Ausrichtung auf eine kulturelle Strategie für den Europa-
Mittelmeerraum und die ihr beigemessene Priorität und fordert, dass diese Strategie 
rasch umgesetzt und von einer Euromed-Sachverständigengruppe für Kultur
überwacht wird, um die Kulturminister, die in der ersten Hälfte des Jahres 2010
zusammentreffen sollen, in die Lage zu versetzen, eine Einschätzung der ersten
Ergebnisse vorzunehmen;

4. fordert, dass die PVEM gemäß der von ihr im März 2006 in Brüssel
verabschiedeten Empfehlung mit drei Mitgliedern des Kulturausschusses, darunter 
dessen Vorsitzender, im Verwaltungsrat der Anna-Lindh-Stiftung und während des
nächsten Treffens der Kulturminister im Jahr 2010 als Beobachter mit Rederecht, 
jedoch ohne Stimmrecht, vertreten ist;

5. unterstreicht, dass die mit der Union für den Mittelmeerraum einhergehende
gemeinsame Verantwortung sowohl die Bürger als auch die Regierenden betrifft, und 
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dass besonders dafür zu sorgen ist, dass die Zivilgesellschaft in den Phasen der 
Entwicklung, der Umsetzung und der Überwachung von Projekten nicht
marginalisiert wird; hofft, dass die Flexibilität dieses Ansatzes, insbesondere die 
Entwicklung von Projekten unterschiedlichen Ausmaßes und die Bereitstellung
öffentlicher und privater Mittel, in vollem Umfang der Initiative zur
Hochschulb ildung und Forschung zugute kommt und künftig auf andere kulturelle 
Bereiche erweitert wird;

6. fordert die Mitgliedstaaten der Union für den Mittelmeerraum auf, die
akademischen Aktivitäten der Europa-Mittelmeer-Universität (EMUNI) zu begrüßen 
und zu unterstützen und zu diesem Zweck die Mobilität der Studierenden und der 
Ideen innerhalb der Region zu verstärken;

7. unterstützt die Beteiligung der Mitgliedstaaten der Union für den Mittelmeerraum
an den Regionalprogrammen der Europäischen Union und an den damit verbundenen 
Politiken auf der Basis gemeinsam festgelegter Prioritäten und Ziele; unterstreicht die 
Bedeutung der Erweiterung und Intensivierung des Anwendungsbereiches der
Gemeinschaftsprogramme für eine stärkere Beteiligung der Partnerländer,
insbesondere in den Bereichen allgemeine Bildung, Forschung und Hochschulb ildung
(Austausch von Studenten usw.);

8. befürwortet die neue Strategie der Anna-Lindh-Stiftung, die vom Vorsitzenden
André Azoulay und vom Generaldirektor Andreu Claret vorgeschlagen wurde und
vom Grundsatz her vielversprechend ist, wobei deren Erfolg unter Vorbehalt der 
folgenden Anmerkungen von der Art und Weise ihrer Umsetzung abhängen wird: Die
Auswahl der sichtbarsten Vorhaben in jedem der sechs Strategiebereiche sollte in 
Zusammenarbeit mit den Leitern der Netzwerke und dem Beratungsorgan nach einem 
wirklich offenen und transparenten Verfahren erfolgen; auch wenn die Lage der 
Stiftung durch die Aufstockung ihres Haushalts (14 Millionen Euro für den Zeitraum 
2009-2011) verbessert wird, so genügt dies jedoch nicht, die Lücke zwischen ihren 
Plänen und ihren Mitteln zu schließen; die Netzwerke sollten in Bezug auf die 
Ernennung der Mitglieder der Netzwerke und ihrer Leiter schrittweise eine größere 
Unabhängigkeit von den Regierungen erlangen, damit sie bei der Einberufung der 
ersten Zusammenkunft der Netzwerke im Jahr 2010 in der Lage sind, in vollem
Umfang dazu beizutragen, das erklärte Ziel der Stiftung zu erfüllen, nämlich zu einem
Ort der Reflexion und des Sachverstands in Bezug auf die menschliche und kulturelle 
Dimension der Partnerschaft zu werden; die Errichtung einer Beobachtungsstelle für 
interkulturelle Tendenzen im Europa-Mittelmeerraum sollte nach den Regeln der 
Transparenz und des Pluralismus erfolgen, wobei die Erfahrungen der akademischen 
Netzwerke und der Reflexionszentren, die sich bereits mit diesen Fragen beschäftigen, 
genutzt werden sollten;

9. fordert die Mitgliedstaaten der Union für den Mittelmeerraum eindringlich auf, die 
nationalen Netzwerke der Organisationen der Zivilgesellschaft zu ermuntern, sich am 
Netzwerk der Anna-Lindh-Stiftung zu beteiligen und Projekte und Initiativen zu
unterstützen, die auf die Förderung des interkulturellen Dialogs und auf die
Intensivierung des geistigen und kulturellen Austauschs sowie innerhalb der
Zivilgesellschaft abzielen; befürwortet die Organisation regelmäßiger
Zusammenkünfte zwischen den Spitzennetzwerken der Anna-Lindh-Stiftung und dem 
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Ausschuss für Kultur der PVEM; spricht sich für eine Intensivierung des
Lehrerausbildungsprogramms der Anna-Lindh-Stiftung aus, das darauf gerichtet ist, 
den Lehrern pädagogisches Fachwissen und Material zum Thema religiöse und
kulturelle Vielfalt zur Verfügung zu stellen;

10. fordert, dass das von den Geberländern finanziell unterstützte Programm zum
Wiederaufbau von Gaza einen Kulturteil enthält, mit dem es möglich ist, die
wichtigsten und dringendsten Bedürfnisse der Jugend, ausnahmsweise mit
Unterstützung des Netzwerks der Anna-Lindh-Stiftung, zu erfüllen, und befürwortet
alle gemeinsamen Bemühungen zur Schaffung der erforderlichen Bedingungen für die 
Öffnung der Grenzübergänge und für die Herstellung des Friedens;

Zu den Migrationsströmen als Mittel der Förderung der regionalen Entwicklung:

E. in der Erwägung, dass die Wahrscheinlichkeit einer „großen Migration“ von Süd 
nach Nord in keiner Weise der Realität entspricht und dass die Migration eine positive 
Rolle bei der Aufrechterhaltung der Geburtenzahlen in Europa spielt, da 8 % der
Geburten innerhalb der Europäischen Union auf ausländische Mütter zurückzuführen 
sind, was jedoch nicht ausreichend ist, um den durch die Alterung der europäischen 
Bevölkerung bedingten Einwohnerrückgang in den Ländern des Nordens aufzuhalten;

F. in der Erwägung, dass gute Chancen bestehen, dass die Auswanderung aus den 
südlichen Mittelmeerländern in den nächsten zehn Jahren anhält und sogar zunimmt,
da dort die Verfügbarkeit von Arbeitskräften anhalten und die europäische Nachfrage
weiter ansteigen wird, sofern keine schwerwiegende Rezession auftritt;

G. in der Erwägung, dass in den letzten Jahren im Wesentlichen eine
Subsistenzmigration aus den Ländern der Sahelzone und aus Afrika südlich der
Sahara zu verzeichnen ist, und dass Algerien, Marokko, Tunesien und Mauretanien 
nunmehr Transitländer für die Migranten aus dem Süden der Sahara sind; dass
Libanon, Syrien und die Türkei von den Migranten aus dem Mittleren Osten oder aus
Mittelasien als Transitländer genutzt werden, während Ägypten aus den gleichen
Gründen zahlreiche sudanesische, somalische oder äthiopische Auswanderer
aufnimmt, und dass Jemen als Transitland für die Migranten vom Horn von Afrika in 
Richtung Golfstaaten dient,

H. in der Erwägung, dass die Auswanderung als Auswanderung ohne Rückkehr
konzipiert ist und die Probleme im Zusammenhang mit der Integration in den
Aufnahmeländern (Familienzusammenführung, Zuerkennung von sozialen Rechten
usw.) fortbestehen, dass jedoch auch die jüngsten Entwicklungen bei der zirkulären
Migration zu berücksichtigen sind, die mit dem gestiegenen Bildungsstand in den 
Herkunftsländern verbunden sind und im Zusammenhang mit dem
Bevölkerungsrückgang und den gefallenen Beförderungspreisen betrachtet werden
müssen,

11. bekräftigt die Bedeutung einer Europa-Mittelmeer-Politik für die
Wirtschaftsmigration insbesondere im Rahmen der Union für den Mittelmeerraum
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und ermuntert die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten, ihren Teil zur
Steuerung der illegalen Einwanderung beizutragen, indem sie neue legale
Möglichkeiten der Wirtschaftsmigration eröffnen, durch einen globalen Ansatz, der 
sich nicht nur auf die Bewegungen von Süd nach Nord beschränkt und nicht nur darin 
besteht, ein System zu schaffen, mit dem die Bewältigung des Migrationsdrucks
lediglich weitergereicht wird;

12. verweist darauf, dass der Zweck einer abgestimmten Migrationspolitik darin
besteht, die Migrationsströme in enger Beziehung mit den Herkunfts- und
Transitländern und im Einklang mit den wirtschaftlichen Erfordernissen der
Aufnahmeländer „zu steuern“, und dass die Schaffung eines Instruments zur
ausführlichen Information folglich von vorrangiger Bedeutung ist; unterstreicht in
diesem Zusammenhang, dass das Netzwerk EURES, das die Arbeitsverwaltungen der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union koordiniert, eine gute Ausgangsbasis
darstellt, dass es darüber hinaus jedoch angebracht ist, sich zu den Kriterien und 
Modalitäten der Aufnahme von Arbeitnehmern aus Drittstaaten zu einigen;

13. verweist auf den wesentlichen Beitrag, den die Migration beim Aufbau der 
Aufnahmeländer leistet, wie der Beitrag Algeriens zum Aufbau des französischen 
Staates gezeigt hat;

14. unterstreicht die Notwendigkeit, die Volkswirtschaften der Länder des Südens zu 
unterstützen, um ihnen zu helfen, die Folgen der internationa len Finanzkrise
insbesondere in Bezug auf die Auswanderung zu meistern;

15. stellt fest, dass die Europäische Union zwar Maßnahmen zur besseren Steuerung 
der legalen Migration ergreift, aber auch ihre Unfähigkeit nachgewiesen hat, die 
europäischen Grenzen zu kontrollieren; verweist auf die absolute Notwendigkeit für 
die Länder der Euro-Med-Partnerschaft, sich Instrumente im Einklang mit den
internationalen Bestimmungen an die Hand zu geben;

16. ist der Auffassung, dass die Politik, die darin besteht, die von den illegalen
Einwanderern auf ihrem Weg in die Mitgliedstaaten der Europäischen Union
passierten Transitländer von ihrer Haltung abzubringen, überarbeitet und auf der Basis 
einer Initiative der Europäischen Union für alle betroffenen internationalen
Organisationen mit neuen Aktivitäten ergänzt werden muss;

17. rechnet damit, dass der Druck auf die Einwanderung und die illegale Migration
durch das Schreckgespenst der internationalen Krise eher deutlich zunehmen wird, da 
sich die Lebensbedingungen in den Entwicklungsländern verschlechtern werden. Dies
zeigt das Beispiel der illegalen Migranten, die derzeit versuchen, Griechenland zu 
passieren oder dort zu bleiben, wobei deren Zahl auf Grund der Wirtschaftskrise
demnächst weiter ansteigen könnte;

18. unterstreicht, dass die Herkunftsländer und die Aufnahmeländer ein gemeinsames 
Interesse daran haben, die Niederlassung unabhängiger Projektträger zu fördern,
indem die Bedingungen für deren Zulassung in einem Aufnahmeland festgelegt
werden (Vorlage eines aus führlichen Unternehmensprojekts, Finanzierungsplan,
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Nachweis günstiger Auswirkungen auf die Beschäftigung im betreffenden
europäischen Land);

19. unterstreicht den Nutzen der zirkulären Migration, insbesondere für die
Herkunftsländer, die zu Recht einen „Brain-Drain“ befürchten, und fordert eine
Europa-Mittelmeer-Politik, die diese Mobilität zwischen den beiden Seiten des
Mittelmeers sowohl in menschlicher Hinsicht als auch mit Blick auf den
Kapitalverkehr erleichtert; unterstreicht, dass die Überweisung von Ersparnissen der 
Auswanderer einen wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der
Herkunftsländer leistet und eine neue Betrachtungsweise der Europa-Mittelmeer-
Beziehungen ermöglicht, vorausgesetzt, dass die Investitionshemmnisse (mangelnde 
Möglichkeiten für Kapitalanlagen, Mangel an geeigneter Unterstützung zur Anlage 
von Sparvermögen, aber auch Mangel an Vertrauen) überwunden werden und die 
Herkunftsländer dabei unterstützt werden, die Spareinlagen im Land zu halten und für
die Schaffung von Arbeitsplätzen zu nutzen;

20. unterstützt den Vorschlag zur Errichtung einer Bank des Mittelmeerraums, deren
Aufgabe es ist, vor allem das Sammeln von Spareinlagen über einfache
Finanzprodukte (Sparbücher zum Ansparen von Bargeld, Sparbücher für Gesundheit,
Rente, Wohnung oder Investitionen) zu erleichtern und die Sicherheit bei der
Verwaltung, Erhaltung und vor allem bei der produktiven Wiederverwendung dieser 
der Spareinlagen zu gewährleisten; unterstreicht die Bedeutung eines solchen
Referenz-Finanzins tituts, das rasch zu einem wichtigen Instrument für die Schaffung 
eines Gebiets des gemeinsamen Wohlstands werden dürfte.
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Die Parlamentarische Versammlung Europa - Mittelmeer,

- unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen (UN) vom 18. Dezember 1979 
zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW),

- unter Hinweis auf die Wiener Erklärung vom 25. Juni 1993 über die Förderung und den
Schutz der Menschenrechte,

- unter Hinweis auf die Vierte Weltfrauenkonferenz von Beijing vom September 1995, die 
Erklärung und die Aktionsplattform von Beijing sowie die entsprechenden
Abschlussdokumente, die anlässlich der aufeinander folgenden Sondertagungen der Vereinten 
Nationen Beijing +5 und Beijing +10 über weitere Maßnahmen und Initiativen zur Umsetzung 
der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing am 9. Juni 2000 bzw. am 11. März 2005 
angenommen wurden,

- unter Hinweis auf die Erklärung von Barcelona von 1995 und das Fünfjahresprogramm, das 
bei dem Gipfeltreffen beschlossen wurde, dass 2005 aus Anlass des zehnten Jahrestags der 
Partnerschaft Europa-Mittelmeer in Barcelona stattfand,

- unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der Europa-Mittelmeer-Ministerkonferenz vom
14. und 15. November 2006 in Istanbul zur Stärkung der Rolle der Frau in der Gesellschaft 
und die Vereinbarung der Minister des Europa-Mittelmeerraums, innerhalb eines
gemeinsamen Aktionsrahmens auf die Stärkung der Rolle der Frau im politischen,
bürgerlichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereich hinzuarbeiten sowie 
die Diskriminierung zu bekämpfen,

- unter Hinweis auf die Internationale Konferenz der UN zu Bevölkerung und Entwicklung 
(ICPD), die im September 1994 in Kairo stattfand, das in Kairo angenommene
Aktionsprogramm und die im Jahre 1999 verabschiedeten Abschlussdokumente der UN-
Sondertagung zum Thema „Kairo+5“ über weitere Maßnahmen zur Umsetzung des
Aktionsprogramms,

- unter Hinweis auf die Millenniums-Entwicklungsziele (MDG), die auf dem UN-
Millenniumsgipfel im September 2000 angenommen wurden, insbesondere auf das MDG
betreffend die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle der 
Frauen als Voraussetzung für die Überwindung von Hunger, Armut und Krankheit, wobei die 
Gleichstellung auf allen Bildungsebenen und in allen Beschäftigungsbereichen sowie bei der 
Kontrolle über die Ressourcen und der Vertretung im öffentlichen und politischen Leben
verwirklicht werden soll,

- unter Hinweis auf die Internationale Konferenz über Entwicklungsfinanzierung im März 2002 
in Monterrey und den Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung im September 2002 in
Johannesburg,

- unter Hinweis auf die im Anschluss an das Hochrangige Forum über Harmonisierung am 
25. Februar 2003 angenommene Erklärung von Rom zur Harmonisierung und die am 2. März
2005 angenommene Erklärung von Paris zur Wirksamkeit der Entwicklungshilfe,
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- unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 806/2004 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 21. April 2004 zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter im Rahmen der 
Entwicklungszusammenarbeit1,

- unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates vom 16. und 
17. Dezember 2004 in Brüssel, in denen die uneingeschränkte Unterstützung der Europäischen 
Union für die MDG und die Kohärenz der Politiken bekräftigt wurde,

- unter Hinweis auf die Entschließungen des Rates vom 12. April 2005 zu der Rolle der
Europäischen Union bei der Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele (MDG)2 und vom 
20. Juni 2007 zu den Millenniums-Entwicklungszielen – Zwischenbilanz3,

- unter Hinweis auf die am 20. Dezember 2005 unterzeichnete Gemeinsame Erklärung des
Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten, des
Europäischen Parlaments und der Europäischen Kommission zur Entwicklungspolitik der
Europäischen Union: „Der Europäische Konsens“ (nachstehend „Der Europäische Konsens“)4

und den Europäischen Konsens zur humanitären Hilfe vom Dezember 20075,

- unter Hinweis auf den aus dem Jahre 2006 stammenden Bericht des UN-
Entwicklungsprogramms mit dem Titel „En Route to Equality“ (Auf dem Weg zur
Gleichstellung der Geschlechter),

- in Kenntnis der am 14. Mai 2007 vom Rat (Allgemeine Angelegenheiten und
Außenbeziehungen) und den im Rat vereinigten Vertretern der Regierungen der
Mitgliedstaaten angenommenen Schlussfolgerungen zum Thema „Gleichstellung und
Teilhabe - die Rolle der Frauen in der Entwicklungszusammenarbeit“,

- unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 5. und 6. Dezember 2007 zur
Überprüfung der Umsetzung der Aktionsplattform von Beijing durch die Mitgliedstaaten und 
die EU-Institutionen und insbesondere den vom portugiesischen Vorsitz ausgearbeiteten
Begleitbericht mit Indikatoren zu Frauen und Armut,

- unter Hinweis auf die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. März 2008 zu dem 
Thema „Gleichstellung und Teilhabe - die Rolle der Frauen in der
Entwicklungszusammenarbeit“ (P6_TA(2008)0103),

- unter Hinweis auf den Bericht 2008 der Vereinten Nationen über die Millenniums-
Entwicklungsziele mit einer Zusammenfassung der Fortschritte, die in den einzelnen
Regionen bei der Erreichung der Ziele gemacht wurden,

- unter Hinweis auf die Resolution Nr. 3519 der Generalversammlung der UNO vom
15. Februar 1975 über die Beteiligung von Frauen an der Stärkung des internationalen

1 ABl. L 143 vom 30.4.2004, S. 40.
2 ABl. C 33 E vom 9.2.2006, S. 311.
3 Angenommene Texte P6_TA(2007)0274.
4 ABl. C 46 vom 24.2.2006, S. 1.
5 Die Erklärung über den Europäischen Konsens zur humanitären Hilfe wurde vom Rat am 19. November und vom 

Europäischen Parlament am 29. November gebilligt und von den Präsidenten der Kommission, des Rates und des 
Europäischen Parlaments am 18. Dezember 2007 unterzeichnet.
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Friedens und der Sicherheit sowie am Kampf gegen Kolonialismus, Rassismus, rassische
Diskriminierung, Aggression und fremde Besetzung und alle Formen von Fremdherrschaft,

- unter Hinweis auf die Erklärung der UNO-Generalversammlung in ihrer Resolution Nr. 3763 
vom 3. Dezember 1982 über die Beteiligung von Frauen an der Förderung des Weltfriedens 
und der internationalen Zusammenarbeit,

- unter Hinweis auf die am 31. Oktober 2000 vom UN-Sicherheitsrat verabschiedete Resolution 
zu Frauen, Frieden und Sicherheit (UNSCR 1325(2000)), insbesondere Ziffer 1, in der die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich aufgefordert werden, „dafür zu sorgen, dass Frauen in den
nationalen, regionalen und internationalen Institutionen … auf allen Entscheidungsebenen
stärker vertreten sind…“,

- unter Hinweis auf die Resolution 1820 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen (UNSC)
vom 18. Juni 2008 über die Frau, den Frieden und die Sicherheit (S/RES 1820 (2008)),
insbesondere ihre Ziffer 12, in der „alle an solchen Gesprächen beteiligten Parteien“ ermutigt 
werden, „die gleichberechtigte und volle Mitwirkung der Frauen auf den
Entscheidungsebenen zu erleichtern“,

- unter Hinweis auf die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 1. Juni 2006 zur Lage 
der Frau in bewaffneten Konflikten und ihre Rolle beim Wiederaufbau und beim
Demokratisierungsprozess (P6_TA(2006)0245),

- unter Hinweis auf den Brüsseler Aufruf zum Handeln gegen sexuelle Gewalt in und nach
bewaffneten Konflikten (Juni 2006),

- unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der internationalen Konferenz „Women in conflict 
resolution“, die am 21. und 22. Juni 2008 im Institutum Studiorum Humanitatis der Ljubljana 
Graduate School in Humanities stattfand,

- unter Hinweis auf die Welterklärung über Bildung für alle und den Aktionsrahmen zur
Befriedigung der grundlegenden Lernbedürfnisse, die von der Weltkonferenz „Bildung für 
alle“ auf ihrer Tagung vom 5. bis 9.März 1990 in Jomtien (Thailand) beschlossen wurden,

- unter Hinweis auf den Aktionsrahmen zur Befriedigung der grundlegenden Lernbedürfnisse 
im arabischen Raum im Zeitraum 2000-2010 mit dem Titel „Bildung für alle in den
arabischen Staaten: Erneuerung der Verpflichtung“, der auf der Regionalkonferenz der
arabischen Staaten zur Bildung für alle vom 24. bis 27. Januar 2000 in Kairo beschlossen 
wurde,

- unter Hinweis auf den Aktionsrahmen von Dakar mit dem Titel „Bildung für alle: Erfüllung
unserer gemeinsamen Verpflichtungen“, der beim Weltbildungsforum im April 2000 in Dakar
(Senegal) beschlossen wurde,

- unter Hinweis auf die von der Generalkonferenz der Internationalen Arbeitsorganisation
verabschiedeten Übereinkommen Nr. 100 vom 29. Juni 1951 über „die Gleichheit des Entgelts 
männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit“, Nr. 111 vom 25. Juni 1958 
über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf, Nr. 117 vom 22. Juni 1962 über die 
grundlegenden Ziele und Normen der Sozialpolitik und Nr. 122 vom 9. Juli 1964 über die 
Beschäftigungspolitik ,
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- unter Hinweis auf die Bestimmungen des Übereinkommens der Internationalen
Arbeitsorganisation (IAO) von 1994 über die Teilzeitarbeit, das den Ländern vorschreibt, bei
öffentlichen Aufträgen eine Sozialklausel unter Einschluss des Grundsatzes des gleichen
Entgelts aufzunehmen,

- unter Hinweis auf alle gemeinsamen internationalen, regionalen und nationalen
Verpflichtungen6 der Europa-Mittelmeer-Partner zusätzlich zu den bereits erwähnten
Verpflichtungen, insbesondere der Verfassungen der Länder, in denen der Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung der Frau verankert ist und den Frauen auf den Wahllisten ein
bevorzugter Platz eingeräumt wird,

- unter Hinweis auf den Istanbuler Aktionsplan, der im Anschluss an die Konferenz vom
14. und 15. November 2006 in Istanbul angenommen wurde und die Stärkung der Rolle der 
Frau in der Gesellschaft zum Ziel hat;

FRAUEN, ENTWICKLUNG, FRIEDEN UND SICHERHEIT IM MITTELMEERRAUM

A. in der Erwägung, dass es in der von der UN-Weltkonferenz über Menschenrechte am 25. Juni
1993 verabschiedeten Wiener Erklärung heißt, dass die Menschenrechte von Frauen und
Mädchen ein unveräußerlicher, integraler und untrennbarer Bestandteil der allgemeinen
Menschenrechte sind,

B. in der Erwägung, dass in der Aktionsplattform von Beijing Gender Mainstreaming als
wirksame Strategie zur Förderung der Geschlechtergleichstellung bekräftigt und darin erklärt 
wurde, dass „Regierungen und andere Akteure eine aktive und sichtbare Politik der
konsequenten Einbeziehung einer Geschlechterperspektive in alle Politiken und Programme
fördern [sollten], damit die Auswirkungen von Entscheidungen auf Frauen bzw. Männer
analysiert werden, bevor entsprechende Entscheidungen getroffen werden“,

C. in der Erwägung, dass gemäß dem Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der Frau die Vertragsstaaten alle geeigneten Maßnahmen
treffen sollen, um einen Wandel in den sozialen und kulturellen Verhaltensmustern von Mann 
und Frau zu bewirken, um so zur Beseitigung von Vorurteilen sowie von herkömmlichen und 
allen sonstigen auf der Vorstellung von der Unterlegenheit oder Überlegenheit des einen oder 
anderen Geschlechts oder der stereotypen Rollenverteilung von Mann und Frau beruhenden 
Praktiken zu gelangen,

D. unter Hinweis darauf, dass die Bereitstellung von Kle instkrediten insofern ein wichtiges
Instrument zur Verbesserung des Status von Frauen ist, als ihnen – insbesondere den von der 
formellen Wirtschaft ausgeschlossenen Frauen – eine Startchance geboten wird, die
unternehmerische Tätigkeit von Frauen ermutigt wird, der Zugang zum, die Teilnahme am 
und die anhaltende Präsenz auf dem Arbeitsmarkt verbessert werden und ihnen Hilfestellung 
dabei geleistet wird, wirtschaftlich unabhängig zu werden; unter Hinweis darauf, dass es bei 

6 Zu diesen Verpflichtungen gehören insbesondere:
der Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (1957),
der Europäische Konsens über die Entwicklungspolitik (2006),
die Staatsverfassung der Partnerländer, in denen der Grundsatz der Nichtdiskriminierung der Frau verankert ist.
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der Bereitstellung von Kleinstkrediten somit nicht nur um Unternehmertum und
wirtschaftliches Wachstum geht, sondern auch um Selbstverwirklichung, soziale Integration 
und eine Maßnahme zur Bekämpfung der Armut,

E. in der Erwägung, dass im Europäischen Entwicklungskonsens die Geschlechtergleichstellung
als ein Grundprinzip herausgestellt und darin festgehalten wird, dass die Europäische Union 
„in all ihre Politikfelder und Praktiken, die ihre Beziehungen zu Entwicklungsländern
betreffen, die Geschlechtergleichstellung als wichtige Komponente aufnehmen“ wird,

E a): in der Erwägung, dass den in Armut lebenden Frauen häufig jeder Zugang zu den
wesentlichen Ressourcen wie Kredit, Boden und Erbe vorenthalten wird und dass ihre Arbeit 
häufig nicht belohnt und nicht gewürdigt wird; dass die in Armut lebenden Frauen aufgrund
der Tatsache, dass sie nicht über dieselben Zugangsmöglichkeiten zu den Produktionsfaktoren 
verfügen und ihre Arbeit und Einkommen nicht beeinflussen können wie die Männer,
hilfsbedürftiger sind,

F. in der Erwägung, dass zahlreichen Frauen der Zugang zur medizinischen Grundversorgung, 
zur Bildung auf allen Ebenen, zu wirtschaftlicher Unabhängigkeit, zu beruflichen
Entwicklungsmöglichkeiten und zur Mitwirkung an Entscheidungsprozessen verwehrt ist,
obwohl durch die Stärkung der Stellung der Frauen nachweislich die Verwirklichung der 
anderen Millenniumsentwicklungsziele beschleunigt wird, da sie zur Armutsbekämpfung und 
zur Verbesserung der demographischen, sozialen und wirtschaftlichen Indikatoren beiträgt,

G. in der Erwägung, dass es sehr wichtig ist, finanzielle und technische Mittel für
Frauenorganisationen zur Verfügung zu stellen, um so Programme für die schwächsten
Mitglieder der Gesellschaft einschließlich Migrantinnen, vertriebenen Frauen und
Flüchtlingsfrauen zu fördern, wobei insbesondere Anlagen und angemessene Technologie für 
die Nahrungsmittelverarbeitung und die Erleichterung der Arbeitslast zur Verfügung gestellt, 
der Zugang von Frauen zu Land erleichtert, der Zugang von Mädchen zu Schulen und der 
regelmäßige Schulbesuch verbessert werden sollen,

H. in der Erwägung, dass in Ländern, die sich nach der Beilegung eines Konflikts in einem 
Prozess des Wiederaufbaus und der Reintegration befinden, institutionelle Mechanismen und 
Zusagen hinsichtlich der Gleichstellung der Geschlechter wirksame erste Schritte auf dem 
Weg zum Schutz und zur Förderung der Frauenrechte darstellen; in der Erwägung, dass die 
Beteiligung aller einschlägigen Akteure, u.a. der Regierungen und politischen Vertreter,
nichtstaatlicher Organisationen, von Gruppen der Zivilgesellschaft und Akademikern, sowie 
die direkte Mitwirkung von Frauengruppen und -netzwerken eine wesentliche Voraussetzung 
für die Verwirklichung einer gemeinsamen und nachhaltigen Entwicklung darstellen,

I. in der Erwägung, dass sich die Diskussion über die Entwicklung bisher vornehmlich auf die 
Rolle der Frau als Mutter, vor allem in den mit der Fortpflanzung zusammenhängenden
Bereichen wie den Dienstleistungen für die Bevölkerung, der Ernährung, der Bildung und der 
Kindererziehung, konzentriert hat, während sie auf anderen Gebieten wie etwa den
arbeitsrechtlichen Bestimmungen und den Programmen für eine Agrarreform überhaupt nicht 
berücksichtigt wurden,

J. in der Erwägung, dass zahlreiche Menschen keinen unmittelbaren Zugang zu sauberem
Wasser haben und sie, was vor allem für die Frauen und Mädchen gilt, den größten Teil ihrer 
Zeit für das Wasserholen aufwenden müssen; dass unsauberes Wasser und das Fehlen
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sanitärer Anlagen die Ursache von 80 % aller Krankheiten in den Entwicklungsländern sind 
und dass die Frauen und Mädchen im Allgemeinen am stärksten vom Wassermangel und von 
fehlenden sanitären Anlagen betroffen sind,

K. in der Erwägung, dass die Gewalt, die allgemein und insbesondere in bewaffneten Konflikten 
gegen Frauen ausgeübt wird, sehr häufig nicht nur mit körperlicher und seelischer und/oder 
sexueller Misshandlung verbunden ist, sondern auch ihre Menschen-, wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Rechte verletzt,

L. in der Erwägung, dass Frauen, die sich für den Frieden einsetzen, überall in der Welt auf das 
Vereinsnetz zurückgreifen können, um eine Brücke zwischen den Krieg führenden Parteien zu 
schlagen und Gerechtigkeit für ihre verschwundenen Angehörigen zu fordern,

M. in der Erwägung, dass die Präsenz von Frauen an den Verhandlungstischen und in aktiven
Funktionen bei einem friedlichen Übergang eine notwendige Etappe auf dem Weg der
Demokratie darstellt, die aber noch unzureichend ist, so dass die Frauen der Unterstützung und 
Begleitung bei dieser politischen Entwicklung bedürfen,

N. in der Erwägung, dass die Beteiligung von Frauen an der Führung in Kriegs- wie in
Friedenszeiten begrenzt ist, obwohl dies nach wie vor eine unbedingte Priorität und ein
grundlegender Aspekt der Geschlechtergleichstellung ist,

O. in der Erwägung, dass sich die Konflikte im Mittelmeerraum verschärft haben und die Logik 
der Gewalt häufig Frauen als Ziel auswählt. Der Gaza-Krieg, der israelisch-palästinensische
Konflikt, die blutigen Ereignisse im Nahen Osten, die Zunahme von Extremismus und
Terrorismus in allen Erscheinungsformen und ihre Ursprünge machen diese Region zu einer 
geopolitischen Zone, von deren großen Problemen Frieden und Sicherheit in entscheidendem 
Maße abhängen,

O a): in Erwägung der geringen Fortschritte seit der Verabschiedung des Istanbuler Aktionsplans 
aufgrund des Fehlens eines mit einem genauen Zeitplan versehenen Plans und der daraus 
folgenden Schwierigkeit, ja Unmöglichkeit, nachzuverfolgen oder zu beurteilen, ob die
Regierungen ihre Verpflichtungen erfüllt haben oder nicht ;

1. ist der Auffassung, dass die Globalisierung, die Entfernungen hat schwinden und die Erde zu 
einem globalen Dorf werden lassen, auch das neue Gesicht der Welt der Partnerschaft und der 
Solidarität sein muss, in der Chancengleichheit, Gerechtigkeit, Sicherheit und Stabilität
herrschen,

2. betont, dass die Mittelmeerländer gemeinsame kulturelle Wurzeln haben und mit ihrer Vielfalt 
einen gemeinsamen Raum darstellen, der einen Schutzschild gegen Krieg, Rassismus,
Extremismus und Terrorismus bilden muss, von denen eine Bedrohung für die Region
ausgeht. Das Mittelmeer war stets ein Hort des Friedens und wird ein Ort des Dialogs, der 
Begegnung und des Austauschs zwischen seinen beiden Seiten bleiben;

3. betont, dass es in der Region keine Sicherheit, keinen Frieden und keine Stabilität geben wird, 
solange die Lage durch eine Vergrößerung der Entwicklungskluft zwischen den zwei Seiten 
des Mittelmeers geprägt ist;

4. fordert die Staaten der Partnerschaft Europa-Mittelmeer auf, ihre Beziehungen der
Zusammenarbeit und Koordinierung in den Bereichen Wirtschaft und Finanzen mit dem Ziel 
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zu verstärken, ihre Fähigkeit zu festigen, Ereignisse vorauszusehen und Risiken vorzubeugen, 
und empfiehlt die Errichtung einer ausgewogeneren und solidarischeren Partnerschaft
zwischen den beiden Seiten des Mittelmeers, um das Mittelmeer zu einem Raum des Friedens 
und der nachhaltigen Entwicklung zu machen;

5. empfiehlt die Ausarbeitung eines Verhaltenskodex in Gestalt eines internationalen
Übereinkommens unter der Ägide der UNO mit dem Ziel, einen Rahmen für die
Arbeitsmethoden des Finanzsystems zu schaffen und sie zu kontrollieren sowie die
Geldentwertung zu verhindern;

6. ruft dazu auf, die Wirtschaftsinstitutionen zu unterstützen, die die Investitionstätigkeit, die 
Produktion, die Entwicklung, die Beschäftigung beeinflussen und ihnen die Möglichkeit zu 
finanziellen Anreizen und Fördermaßnahmen zu geben, sowie den Bankinstituten die
notwendige Liquidität für die Finanzierung der kleinen und mittleren Unternehmen zur
Verfügung zu stellen,

7. fordert die Mitgliedstaaten der Parlamentarischen Versammlung Europa-Mittelmeer auf, das 
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, das Kairoer
Aktionsprogramm, die Aktionsplattform von Beijing und die Millenniumserklärung zu
unterstützen,

8. befürwortet Vorhaben mit dem Ziel, die Kompetenzen der Politikerinnen in
Führungspositionen auf Gebieten wie dem Management, den parlamentarischen Verfahren, 
der Bildung von Koalitionen, der Ausarbeitung nationaler Zeitpläne, die den Bedürfnissen und 
Prioritäten der Frauen Rechnung tragen, der Fähigkeit zum sicheren Auftreten und zum Reden 
in der Öffentlichkeit, den Beziehungen zur Presse, der Durchführung wirkungsvoller
Kampagnen, der Strategien im Vorwahlkampf usw. zu stärken, um ihnen zu größerer
politischer Wirksamkeit zu verhelfen und ihre Fähigkeit zu verbessern, Genderfragen in alle 
politischen Entscheidungen und in den Entscheidungsprozess insgesamt einzubringen, ihr
Wissen und Können zu erweitern, um in Führungspositionen zu gelangen, und den Anteil von 
Frauen zu erhöhen, die sich um ein Amt bewerben,

9. betont, dass die Teilhabe von Frauen an Entscheidungsprozessen auf allen Ebenen eine
notwendige Voraussetzung für verantwortliches politisches Handeln ist, und begrüßt alle
Arten von Fördermaßnahmen wie Anreize für das Erfüllen von Quotenauf den Wahllisten, die 
Unterstützung von Frauenbewegungen und -organisationen und aktive Förderung der Rechte 
der Frauen in den Länderstrategiepapieren; bekräftigt die Notwendigkeit, die Rolle der Frauen 
in der politischen Beschlussfassung auf allen Ebenen zu stärken und die Mitgliedstaaten der
Parlamentarischen Versammlung Europa-Mittelmeer darin zu bestärken, Frauen einen
angemessenen Anteil von 30 % bis 50 % auf den Wahllisten einzuräumen und die
uneingeschränkte Teilnahme und Einbeziehung von Frauen bei sämtlichen Anstrengungen zur 
Konfliktbewältigung und Schaffung von Frieden zu gewährleisten; unterstützt ferner die
Empfehlungen der UNSCR 1325 (2000);

10. nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass die Gesetze und die (institutionellen, finanziellen und 
menschlichen) Praktiken im Bereich der Geschlechtergleichstellung nicht in vollem Umfang 
gewährleistet sind, wenn es auch Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern gibt;
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11. ruft die Mitgliedstaaten der Parlamentarischen Versammlung Europa-Mittelmeer auf, ihre
Anstrengungen mit dem Ziel zu verstärken, gegen die Verletzung der Würde und der
körperlichen Unversehrtheit von Frauen am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft zu kämpfen;

12. fordert die Mitgliedstaaten der Parlamentarischen Versammlung Europa-Mittelmeer auf, im
Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit Maßnahmen zu ergreifen, die sich konkret und 
messbar auf die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und
auf den Schutz und die Förderung der Frauenrechte und die Beziehungen zwischen den
Geschlechtern auswirken (Änderung von Gesetzen, Einrichtungen und bestehenden
patriarchalischen Verhaltensmustern, Aufstockung der Haushaltsmittel und Verbesserung der 
sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen für Frauen);

13. weist auf die Bedeutung hin, die der Einbindung der Geschlechtergleichstellung in die
Programme der Entwicklungszusammenarbeit zukommt, um die Gleichstellung der
Geschlechter sowie die Emanzipation der Frauen als Hauptinstrument zur Förderung der
Menschenrechte und Bekämpfung der Armut zu erreichen;

14. fordert, dass der Schwerpunkt bei der Verteilung des Nutzens und der Ergebnisse aller in den 
Entwicklungsstrategien aufgeführten Entwicklungsziele stärker auf die
Geschlechtergleichstellung gelegt wird;

15. betont die Notwendigkeit, die Gleichstellungsperspektive bei Friedensforschung,
Konfliktverhütung und -beilegung, Friedensoperationen, Bewältigung von Konfliktfolgen und 
Wiederaufbau zu berücksichtigen und eine geschlechtsspezifische Komponente bei
Programmen vor Ort zu gewährleisten;

16. betont, dass Frauen nicht nur als verletzliche Opfer, sondern auch als eine stark differenzierte 
Gruppe von sozialen Akteuren gesehen werden müssen, die über wertvolle Ressourcen und 
Fähigkeiten verfügen und eigene Prioritäten haben; die Frauen beeinflussen den Gang der 
Ereignisse und müssen den Entwicklungsprozess gestalten; ist der Auffassung, dass Frauen, 
die Opfer des Kriegs geworden sind, nicht mehr allein als Kriegsopfer, sondern eher als
zentrale Akteure bei der Stabilisierung und der Konfliktbeilegung betrachtet werden sollten;
betont, dass Frauen diese Rolle im Allgemeinen nur dann spielen können, wenn sie in den 
Entscheidungsprozessen über politische und wirtschaftliche Angelegenheiten angemessen
vertreten sind;

17. betont die echten Möglichkeiten, die Sektoren wie Fremdenverkehr, Handwerk und
Freizeitaktivitäten im ländlichen Raum bieten; diese Tätigkeiten werden im Allgemein von 
Frauen organisiert und stellen in zahlreichen unterentwickelten Regionen, die über ein
beträchtliches natürliches, kulturelles und/oder historisches Potenzial verfügen, einen
wichtigen Faktor für das Wirtschaftswachstum dar;

18. unterstreicht das Potenzial von Kleinstkrediten als ein Mittel, das im Rahmen der
Entwicklungszusammenarbeit zur Förderung der Entwicklung lokaler Gemeinschaften und der 
Teilhabe von Frauen eingesetzt werden kann; fordert die Aufstellung von Programmen, die 
Bürgschaften in Fällen bieten, in denen die vom Kreditnehmer gestellte Sicherheit als nicht 
ausreichend angesehen wird, insbesondere wenn es sich bei der Empfängerin um eine Frau 
handelt, die sich in einer Situation der sozialen Ausgrenzung oder Armut befindet bzw. der 
eine solche Situation droht; fordert, durch Werbekampagnen und Kampagnen, die speziell auf 
junge Frauen und von sozialer und wirtschaftlicher Ausgrenzung betroffene Personen
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zugeschnitten sind, für eine größere Bekanntheit des Potenzials der Kleinstkredite zu sorgen;
unterstreicht insbesondere, wie wichtig es ist, in Schulen und Berufsbildungszentren für die 
durch Kleinstkredite gebotenen Möglichkeiten und ihre Inanspruchnahme durch
regierungsunabhängige Frauenorganisationen und andere Stellen zu werben, deren Tätigkeit 
darauf ausgerichtet ist, Hochschulabsolventen und Schulabgänger auf sämtlichen Ebenen in 
Kontakt mit dem Arbeitsmarkt zu bringen;

19. empfiehlt, den von Frauen auf der südlichen Seite des Mittelmeeres angestoßenen Projekten 
größere Aufmerksamkeit zu schenken und den Wegfall des hohen verwaltungsmäßigen,
steuerlichen und bei Bankgeschäften anfallenden Aufwands anzustreben;

20. fordert die Mitgliedstaaten der Parlamentarischen Versammlung Europa-Mittelmeer auf, die
Kohärenz zwischen der Politik auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit und anderen 
Gemeinschaftspolitiken (z. B. der Handelspolitik und der Agrarpolitik) zu gewährleisten, um 
negative Interferenzen zwischen den einzelnen Politiken, insbesondere im Hinblick auf
Maßnahmen zur Stärkung der Rolle der Frauen, zu vermeiden;

21. bedauert, dass die Einbeziehung der Fragen der Geschlechtergleichstellung in die
Entwicklungszusammenarbeit zu den Grundsätzen der Entwicklungspolitik der EU gehört,
konkrete Errungenschaften jedoch nur in unzureichendem Maße zu verzeichnen sind und dass 
die Geschlechtergleichstellung sehr oft als Querschnittsthema bezeichnet wird, ohne dass 
spezielle geschlechtsspezifische Zie le oder Maßnahmen genannt werden; fordert
nachdrücklich, dass geschlechtsspezifische Ziele und Maßnahmen in künftige Strategien
aufgenommen werden;

22. ruft die internationale Gemeinschaft zu vermehrten Anstrengungen auf, dem palästinensischen 
Volk seine legitimen Rechte zu verschaffen, insbesondere das Recht auf Errichtung seines 
unabhängigen Staates, und einen gerechten, dauerhaften und globalen Frieden zum Nutzen
aller Völker der Region auf der Grundlage internationaler Übereinkommen herzustellen;

23. begrüßt den Widerstand der palästinensischen Frauen, die vor allem im Gazastreifen Opfer des 
Krieges wurden, ruft zur sofortigen Aufhebung jeglicher Form von Blockaden auf, die in der 
Region praktiziert werden, und ruft dazu auf, ihr erneut die erforderliche Unterstützung zuteil 
werden zu lassen, dazu ein integriertes Programm auszuarbeiten und das Tempo der
Durchführung des Projekts ihrer wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung zu beschleunigen;
und weist darauf hin, dass die Angriffe auf die Zivilbevölkerung eine schwerwiegende
Verletzung des Völkerrechts darstellen;

24. fordert die Mitgliedstaaten der Parlamentarischen Versammlung Europa-Mittelmeer auf, ihre 
Bemühungen zur Umsetzung der Resolution1325 (2000) des UNSC zu verstärken, in der eine 
verstärkte Beteiligung von Frauen an der Konfliktbeilegung und an Friedensprozessen auf 
allen Entscheidungsebenen gefordert wird;

25. ruft zur Evaluierung und Weiterverfolgung der Anwendung der UNO-Resolutionen im
Mittelmeerraum auf;

26. ruft dazu auf, die Frauen an den Konfliktbeilegungsprozessen zwischen Staaten während der 
Verhandlungen zu beteiligen (Einigung und Kontrolle der Durchführung der Übereinkommen)
und insbesondere eine ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern auf allen Ebenen 
der geplanten Friedensverhandlungen zur Lösung des Konflikts zwischen Palästina und Israel 
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anzustreben, und fordert dazu auf, die Mittel zu entfalten, die es den Frauen ermöglichen, 
formell und umfassend zu den Bemühungen um die Beilegung des Nahostkonflikts
beizutragen, beispielsweise durch die Errichtung eines internationalen Frauenkomitees;

27. begrüßt die verschiedenen Initiativen zur Schaffung geschlechtsspezifischer Indikatoren für 
Frühwarnung und Konfliktüberwachung wie die des Entwicklungsfonds der Vereinten
Nationen für Frauen (UNIFEM), des Europarats, der Schweizer Friedensstiftung, von
„International Alert“ und des „Forum in Early Warning and Early Response“;

28. betont die Bedeutung der Nichtregierungsorganisationen (NRO) und der
Frauenorganisationen, die dazu beitragen, die Probleme der Frauen auszuleuchten und
geeignete Lösungen zu finden, sowie dazu, die demokratischen Verfahren und die Stabilität in 
der Region auszubauen, bestärkt diese NRO in ihrer Arbeit und regt an, die besten Praktiken 
auf dem Gebiet der Geschlechtergleichstellung unter den betreffenden Ländern sowie den 
europäischen NRO-Netzen weiterzugeben;

29. dringt darauf, dass Friedensbewegungen von Frauen und Frauenorganisationen in der Phase 
nach Konfliktbeilegung pädagogisch, politisch und rechtlich unterstützt werden, um über
Verfassungs- und Gesetzesreformen sowie politische Reformen eine die Rechte der Frauen 
und die Gleichstellung der Geschlechter achtende demokratische Gesellschaft zu schaffen;

30. empfiehlt, im Falle von an Frauen und Kindern im Verlauf von bewaffneten Konflikten
begangenen Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen zum Mittel scharfer internationaler 
Sanktionen zu greifen;

31. empfiehlt die Anrufung des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) wegen der Aggression 
und der Verbrechen gegen Frauen in Gaza im Zuge der Ereignisse im Dezember 2008 und 
Januar 2009 und die Verurteilung dieser Taten;

32. fordert, dass Frauen, die in Konflikten Opfer von Misshandlungen und Gewalt geworden sind, 
bei internationalen Gerichten Klage erheben können, wobei ihre Würde zu wahren ist und sie
den Schutz vor tätlichen Angriffen und Traumatisierung durch trauma-unsensible
Befragungssituationen dieser Gerichte genießen müssen; fordert, dass diesen Frauen sowohl 
auf zivilrechtlicher als auch auf strafrechtlicher Ebene Gerechtigkeit widerfährt und dass
Hilfsprogramme eingeleitet werden, die sie bei ihrer wirtschaftlichen und sozialen
Wiedereingliederung und ihrer psychischen und physischen Rehabilitation unterstützen;
betont, dass Vergewaltigungen als Kriegswaffe eingesetzt werden und dass dieses Phänomen
durch Hilfsprogramme für die Opfer behandelt werden muss;

32 a). fordert, dass sich die Partnerstaaten bei der 2009 geplanten Konferenz zur
Zwischenevaluierung des Istanbuler Aktionsplans verpflichten, den Istanbuler Aktionsplan
mit neuem Leben zu erfüllen, um ihn zu einem wirklichen politischen Instrument zu machen, 
das mit Indikatoren ausgestattet ist, mit denen die Fortschritte bei der Umsetzung der Ziele
und konkrete Errungenschaften einschließlich der finanziellen Mittel gemessen werden
können; fordert, dass sie sich verpflichten, in bestimmten Abständen systematische
Evaluierungen vorzunehmen und dazu regelmäßig Organisationen der Zivilgesellschaft
hinzuzuziehen;
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FRAUEN, ALLGEMEINE UND BERUFLICHE BILDUNG UND BESCHÄFTIGUNG

A. in der Erwägung, dass Bildung ein Grundrecht und der wesentliche Faktor ist, der es
ermöglicht, eine nachhaltige Entwicklung, Frieden und Stabilität innerhalb der Länder und 
zwischen ihnen zu erreichen,

B. in der Erwägung, dass es in der von der UN-Weltkonferenz über Menschenrechte am 25. Juni
1993 verabschiedeten Wiener Erklärung heißt, dass die Menschenrechte von Frauen und
Mädchen ein unveräußerlicher, integraler und untrennbarer Bestandteil der allgemeinen
Menschenrechte sind,

C. in der Erwägung, dass die Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung Männern wie 
Frauen gleiche Chancen bieten sollten,

D. in der Erwägung, dass die Einbeziehung der Dimension der Geschlechtergleichstellung in die 
Politik im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung von vorrangiger Bedeutung für 
die erfolgreiche Umsetzung der Millenniums-Entwicklungsziele ist, von denen eines lautet,
bis 2015 die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern auf allen Ebenen zu beseitigen,

E. in der Erwägung, dass zahlreiche Frauen keinen Zugang zu Bildung der unterschiedlichen
Ebenen, zu wirtschaftlicher Unabhängigkeit, zu bestimmten Berufen und zur Teilhabe an
Entscheidungsprozessen haben, während durch die Stärkung der Stellung der Frauen
nachweislich die Verwirklichung der anderen Millenniumsentwicklungsziele beschleunigt
wird, da dies zur Armutsbekämpfung und zur Verbesserung der demographischen, sozialen 
und wirtschaftlichen Indikatoren beiträgt,

1. stellt fest, dass zwar die Notwendigkeit der Ausbildung von Frauen zur Sicherung der
politischen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung weltweit anerkannt wird, Frauen und 
Mädchen aber nicht in ausreichendem Maße in den Genuss von Maßnahmen in diesem 
Bereich kommen, und ruft die Regierungen auf, ihren Verpflichtungen zur Umsetzung
integrierter Konzepte zur Stärkung des Zugangs von Frauen zu qualitativ hochwertiger
Bildung und zur Förderung einer Änderung des Verhaltens, von Werten und Praktiken
entsprechend den Millenniums-Entwicklungszielen und den Zielen der Bildung für alle
nachzukommen;

2. betont die Notwendigkeit, den Grundsatz der Geschlechtergleichstellung im modernen und 
entwickelten Unterricht zu verankern, und ruft die Mitgliedstaaten auf, darauf hinzuwirken, 
dass alle Mechanismen aufgeboten werden, die geeignet erscheinen, die Humanressourcen auf 
der Grundlage der Chancengleichheit zwischen den beiden Geschlechtern im Bereich des
Unterrichts, der beruflichen Bildung und der Beschäftigung zu fördern;

3. weist darauf hin, dass es in mehreren Mittelmeerländern nach wie vor Unterschiede bei der 
Schulbesuchsquote zwischen Mädchen und Jungen gibt, und fordert, diese Unterschiede durch 
die Einführung der kostenlosen Schulpflicht für Mädchen zu verringern, um für sie eine
Mindestschulbesuchsquote sicherzustellen;

4. ruft die Regierungen der Europa-Mittelmeer-Partnerschaft auf, die rechtlichen und praktischen 
Maßnahmen zu festigen, die für die Umsetzung des beim Gipfel anlässlich des zehnten
Jahrestages der Europa-Mittelmeer-Partnerschaft 2005 in Barcelona beschlossenen
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Fünfjahresarbeitsprogramms erforderlich sind, insbesondere hinsicht lich der Stärkung der
Programme zur Ausrottung des Analphabetismus und zur Erwachsenenbildung unter
besonderer Berücksichtigung der Frauen sowie der Aufstockung der Mittel für Bildung für
Frauen und Mädchen zur Durchsetzung dieses Grundrechts einschließlich der allgemeinen und 
beruflichen Bildung und des Zugangs zur Informationstechnologie und der Online-
Ausbildung;

5. betont die Notwendigkeit, die Unterrichtsmethoden zu überarbeiten, die ein stereotypes Bild 
der Frau vermitteln, und zwar mit dem Ziel, zur Verwurzelung der Tatsache beizutragen, dass 
die Frau als mit dem Mann gleichberechtigt über dieselben geistigen Fähigkeiten und Anlagen 
verfügt;

6. betont die Notwendigkeit, dass die Mitgliedstaaten Programme zur Bekämpfung des
Analphabetismus einrichten, vor allem, weil der Anteil der analphabetischen Frauen in den 
Ländern auf der südlichen Seite des Mittelmeers sehr hoch ist;

7. empfiehlt die Notwendigkeit, bei der Ausarbeitung der nationalen Pläne und Haushalte für die 
allgemeine und berufliche Bildung der Frau den Ansatz des sozialen Geschlechts zu wählen;

8. empfiehlt, der Frau im ländlichen Raum durch die Ausarbeitung von Mittelmeerplänen, die 
auf ihre Einbeziehung in den Entwicklungsprozess abzielen, im Einklang mit Artikel 14 des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung 
der Frau besondere Aufmerksamkeit zu widmen;

9. ruft die Regierungen der Länder der Europa-Mittelmeer-Partnerschaft auf, darauf
hinzuwirken, dass alle finanziellen Voraussetzungen geboten werden, die für die Ausbildung 
der Mädchen auf dem Lande im Hinblick auf Infrastruktur, Transport sowie Unterrichtskosten 
notwendig sind ;

10. ruft dazu auf, der Ausbildung und Weiterbildung der Frauen in dem Berufsstand, dem sie 
angehören, einen bevorzugten Platz einzuräumen;

11. ruft die Staaten zur Notwendigkeit auf, Programme zur Niveauangleichung und zur
Eingliederung in das Wirtschaftsleben zugunsten von Mädchen auszuarbeiten, die ihren
Schulbesuch unterbrochen haben, und zwar in Anbetracht der negativen Ergebnisse infolge 
des vorzeitigen Schulabbruchs für die Mädchen und der Schwierigkeiten, die sich daraus für 
die Eingliederung der Frau in die beiden Systeme Ausbildung und Beschäftigung ergeben;

12. empfiehlt die Anwendung der Gleichstellungsregeln auf dem Gebiet der Entlohnung am
Arbeitsplatz;

13. betont, wie sehr ihr daran gelegen ist, dass die Unterzeichnerstaaten der Erklärung von
Barcelona die grundlegende Rolle der Frau im Entwicklungsprozess anerkennen, und
empfiehlt, auf die Verbesserung des qualitativen Aspekts der von Frauen ausgeübten Berufe 
hinzuwirken und dies mit vereinten Bemühungen zu unternehmen, damit die Frau Zugang zur 
modernen Informations- und Kommunikationstechnologie erhält und in der gebotenen Weise 
mit ihr umgehen kann;

14. bedauert, dass die Bildungssysteme Frauen davon abschrecken, sich in Arbeits- und
Ausbildungsbereiche zu begeben, die traditionell von Männern beherrscht werden, begrüßt 
jedoch alle Maßnahmen mit dem Ziel, die Geschlechtergleichstellung zu fördern, und ruft die 
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Regierungen auf, Programme auf den Weg zu bringen, mit denen Frauen eine möglichst
vielseitige Berufsberatung und anschließend Hilfe auf dem Arbeitsmarkt erhalten können;

15. ruft die Länder der Europa-Mittelmeer-Partnerschaft auf, die Bildungsausgaben im
Mittelmeerraum im Rahmen der gesamten europäischen Hilfe und der nationalen Pläne der 
Mittelmeerpartner zu erhöhen und die Bildung zu einem vorrangigen Sektor des Europäischen 
Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstruments zu machen, wobei den am stärksten
benachteiligten Gruppen, namentlich den Frauen, und zwar vor allem in ländlichen Raum, 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist;

16. begrüßt die Errungenschaften dank der europäischen Finanzhilfe für die Länder südlich des 
Mittelmeers im Rahmen der Zusammenarbeit Europa-Mittelmeer und empfiehlt, das
Vorgehen mittels der beiden Finanzierungsmechanismen „MEDA 1“ und „MEDA 2“
fortzusetzen, um Reformen in der allgemeinen und beruflichen Bildung und bei der
Beschäftigung durchzuführen;

17. empfiehlt, für Frauen, die Inhaber eines Hochschuldiploms sind, das Recht zu stärken, im
Berufsleben in gleicher Weise wie die Männer leitende Posten zu übernehmen;

18. betont die Notwendigkeit, dass die Staaten geeignete Mechanismen schaffen, die Rücksicht 
auf die Lebensart und die Besonderheiten der Frau nehmen, um die Vereinbarkeit von
Berufstätigkeit und Familienpflichten zu gewährleisten;

19. nimmt mit Besorgnis die negativen Auswirkungen der Weltfinanzkrise und ihre tiefgreifenden 
Folgen für die wirtschaftlich schwachen Staaten sowie die Vorurteile zur Kenntnis, denen sich 
Frauen als Folge dieser Krise nach dem Wegfall von Arbeitsplätzen ausgesetzt sehen, und
betont die Bedeutung der Schaffung von Mechanismen der Solidarität zwischen den Staaten, 
um dieser Ausnahmesituation mit dem Ziel zu begegnen, eine faire und nachhaltige
Entwicklung zwischen den Ländern auf beiden Seiten des Mittelmeers zu verwirklichen;

20. erkennt die Beschäftigung als Grundrecht an, das Frauen ein anständiges und angemessenes 
Dasein gewährleistet, und empfiehlt, sich stärker auf die Finanzierungsmechanismen in Form 
der Kleinstkredite hin auszurichten und zugleich der Privatinitiative Auftrieb zu geben,
Arbeitsplätze zu schaffen und geeignete Bankinstitute zu gründen, um Investitionen und die 
Partnerschaft Europa-Mittelmeer zu fördern;

21. tritt nachdrücklich für die Beteiligung des Privatsektors ein, um in Anbetracht der
schwindenden Macht des öffentlichen Sektors in den Mittelmeerländern, Frauen Arbeitsplätze 
zu verschaffen, die Anstrengungen des Staates auf dem Gebiet der Beschä ftigung zu
unterstützen;

22. stellt fest, dass der Zugang zu einer erschwinglichen und dauerhaften medizinischen
Grundversorgung einen Eckstein der wirtschaftlichen, sozialen und persönlichen Entwicklung 
des Menschen und eine wesentliche Voraussetzung für das Entstehen eines Bildungssystems 
für alle von guter Qualität bildet; betont demzufolge die Notwendigkeit, die allgemeine und 
berufliche Bildung in der Gesundheitsvorsorge als grundlegenden Faktor für die Förderung 
der Geschlechtergleichstellung zu stärken;

23. begrüßt die bedeutende Rolle, die die Akteure der Zivilgesellschaft auf dem Gebiet der
Beschäftigung für Frauen spielen, und empfiehlt, die Tätigkeit der NRO im Zusammenhang 
mit diesem Thema zu fördern;
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24. ruft die Mitgliedstaaten auf, alles zu unternehmen, um die Feminisierung bestimmter Berufe
und Sektoren zu verhindern, die sich als günstig für die Ausbeutung weiblicher Arbeitskräfte 
erweisen, indem im Vergleich zu den Männern niedrigere Löhne gezahlt werden;

25. begrüßt den Erfolg, den die Frauen im Europa-Mittelmeerraum in einer Reihe von Sektoren
erleben, und empfiehlt, zur Schaffung von Netzwerken von Frauen zu ermuntern, die in
demselben Sektor tätig sind, und zwar mit dem Ziel, Erfahrungen und Kenntnisse
auszutauschen;

0

0 0

26. beauftragt ihre Vorsitzende, die vorliegende Empfehlung dem Ministerrat der Europäischen 
Union, der Europäischen Kommission, den Parlamenten und Regierungen der am Barcelona-
Prozess beteiligten Länder und dem Europäischen Parlament zu übermitteln.
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Jordanien, 12. Oktober 2008 

EMPFEHLUNG

DER PARLAMENTARISCHEN VERSAMMLUNG EUROPA-
MITTELMEER

AN DIE ERSTE TAGUNG DER AUSSENMINISTER 
DES BARCELONA-PROZESSES: UNION FÜR DEN 

MITTELMEERRAUM (3.-4. November 2008, Marseille) 

zur Rolle der Parlamentarischen Versammlung Europa-Mittelmeer
im Rahmen des Barcelona-Prozesses: Union für den Mittelmeerraum 
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Die Parlamentarische Versammlung Europa-Mittelmeer, auf ihrer Tagung am 12. und
13. Oktober 2008 in Jordanien (Totes Meer), 

A. eingedenk dessen, dass im Rahmen der Erklärung von Barcelona
(Ministerkonferenz Europa-Mittelmeer vom 27./28. November 1995) das
Europäische Parlament aufgefordert wurde, die Initiative für den Beginn eines
parlamentarischen Dialogs Europa-Mittelmeer durch ein Zugehen auf die
anderen Parlamente zu ergreifen, um den gewählten Vertretern der
verschiedenen Partner zu ermöglichen, über ein breites Spektrum an Themen in 
einen Meinungsaustausch einzutreten, und in der Erwägung, dass sich als 
Reaktion auf diese Aufforderung im Oktober 1998 das Parlamentarische Forum 
Europa-Mittelmeer bildete,

B. unter Hinweis auf die fünfte Außenministerkonferenz Europa-Mittelmeer, die 
am 22. und 23. April 2002 in Valencia stattfand und auf der beschlossen
wurde, verstärkt die parlamentarische Dimension der Partnerschaft zu
entwickeln, und deshalb empfohlen wurde, eine Parlamentarische
Versammlung Europa-Mittelmeer (PVEM) einzurichten,

C. in der Erwägung, dass die Außenministerkonferenz Europa-Mittelmeer von
Neapel (2./3. Dezember 2003) die Einrichtung der PVEM begrüßte und
übereinkam, dieses neue Gremium in beratender Funktion in den Barcelona-
Prozess zu integrieren mit dem Hinweis darauf, dass die Versammlung die 
Komplementarität mit den bestehenden Institutionen der Partnerschaft
gewährleisten würde; und dass die Empfehlung des Parlamentarischen Forums 
Europa-Mittelmeer auf der Ministerkonferenz (2. Dezember 2003, Neapel), die 
die Umwandlung des Forums in eine Versammlung vorsah, welche sich zum 
parlamentarischen Organ des Barcelona-Prozesses entwickeln sollte, den
Schlussfolgerungen der Ministerkonferenz von Neapel beigefügt wurde; 

 D. in der Erwägung, dass in der Mitteilung der Kommission über den Barcelona-
Prozess: Union für den Mittelmeerraum (20. Mai 2008), der in den
Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 19./20. Juni 2008 begrüßt 
wurde, betont wird, dass sich die PVEM als parlamentarische Komponente des 
Barcelona-Prozesses behauptet hat und einen Rahmen für Debatten bietet 
sowie der Partnerschaft Anstöße durch die Annahme von Entschließungen und 
Empfehlungen liefert; und hervorgehoben wird, dass die Parlamentarische
Versammlung Europa-Mittelmeer die Rolle der legitimen parlamentarischen 
Vertretung der Union für den Mittelmeerraum übernehmen wird; 

E. eingedenk dessen, dass das Europäische Parlament in seiner Entschließung
vom 5. Juni 2008 zu der Initiative „Barcelona-Prozess: Union für den
Mittelmeerraum“ betont, dass die PVEM zu einem integralen Bestandteil des 
institutionellen Rahmens der Initiative „Barcelona-Prozess: Union für den
Mittelmeerraum“ als dessen parlamentarische Dimension werden sollte, und 
unterstreicht, dass die Stärkung der demokratischen Legitimität erforderlich ist 
ebenso wie die Aufwertung der Rolle der PVEM, der einzigen
parlamentarischen Versammlung, in der die 27 EU-Mitgliedstaaten und
sämtliche am Nahost-Friedensprozess beteiligten Parteien zusammenkommen; 
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F. eingedenk dessen, dass in der am 12. Juli 2008 vom Präsidium der
Parlamentarischen Versammlung Europa-Mittelmeer angenommenen und dem 
Gipfel des Barcelona-Prozesses: Union für den Mittelmeerraum vorgelegten 
Erklärung die Unterstützung der PVEM für den gestärkten und erneuerten
Prozess zum Ausdruck gebracht und die Stärkung der demokratischen
Legitimierung sowie die Integration der PVEM in den institutionellen Rahmen 
des Barcelona-Prozesses: Union für den Mittelmeerraum als dessen
rechtmäßige parlamentarische Dimension gefordert wird; dass die
Versammlung als parlamentarisches Kontrollorgan Vorschläge unterbreiten
und Bewertungen vornehmen sollte und dass eine demokratisch gewählte
Versammlung so wie in jedem demokratischen politischen System
Rechenschaft von der neuen institutionellen Struktur des Barcelona-Prozesses:
Union für den Mittelmeerraum fordern kann; 

G. in der Erwägung, dass in der Gemeinsamen Erklärung, die auf dem Gipfel des 
Barcelona-Prozesses: Union für den Mittelmeerraum (13. Juli 2008, Paris)
angenommen wurde, festgestellt wird, dass der Barcelona-Prozess: Union für 
den Mittelmeerraum eine multilaterale Partnerschaft ist, die auf der Erklärung 
von Barcelona sowie auf dem Besitzstand des Barcelona-Prozesses,
einschließlich der Schlussfolgerungen aller Ministertagungen, die ihre
Gültigkeit behalten, aufbaut; dass darin anerkannt wird, dass die PVEM das 
rechtmäßige parlamentarische Organ des Barcelona-Prozesses: Union für den 
Mittelmeerraum ist und die Stärkung der Rolle der PVEM in den Beziehungen 
zu den Mittelmeerpartnern von den Staats- und Regierungschefs nachdrücklich
befürwortet wird, 

H. in der Erwägung, dass die im November 2008 stattfindende Tagung der
Außenminister des Barcelona-Prozesses: Union für den Mittelmeerraum die 
Einzelheiten des Mandats der neuen institutionellen Struktur beschließen wird; 
eingedenk der Arbeitsunterlage des Kommissionsdienststellen (SEK (2008) 
2499 endg. vom 19.9.2008) über den dem Ministertreffen in Marseille
unterbreiteten Vorschlag für das Arbeitsprogramm für 2009, in der betont wird, 
dass die Position der PVEM weiter konsolidiert und ihre Tätigkeit besser mit 
der der anderen Institutionen der Partnerschaft koordiniert werden sollte; 

1. empfiehlt der Konferenz der Außenminister des Barcelona-Prozesses: Union 
für den Mittelmeerraum, als Nachfolgemaßnahme zu der am 13. Juli in Paris 
abgegebenen Gemeinsamen Erklärung die Parlamentarische Versammlung
Europa-Mittelmeer offiziell zu einem integralen Bestandteil des Barcelona-
Prozesses: Union für den Mittelmeerraum als dessen parlamentarische
Institution zu erklären;

2. strebt die Schaffung einer Rechtsgrundlage und einer formellen Verbindung 
zwischen der Exekutive und dem parlamentarischen Arm des Barcelona-
Prozesses: Union für den Mittelmeerraum an; betont, dass eine solche
Rechtsgrundlage die praktischen Einzelheiten dieser Verbindung umfassen
sollte; fordert daher die Ministertagung in Marseille auf, die vorstehend
genannten Einzelheiten im Hinblick auf Entscheidungen über die gegenseitige 
Vertretung auf entsprechenden Tagungen zu berücksichtigen und die Tätigkeit 
jeder Institution bei der Erarbeitung von Agendas usw. in Betracht zu ziehen, 
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wobei in jedem Falle die Unabhängigkeit der Institutionen der Partnerschaft 
gewährleisten sein sollte; hinsichtlich der Finanzierung und der notwendigen 
organisatorischen Strukturen sind die jeweiligen Zuständigkeiten der einzelnen 
Institutionen zu respektieren; 

3. erinnert daran, dass sich die Parlamentarische Versammlung Europa-
Mittelmeer aus jeweils der gleichen Anzahl von Vertretern der Europäischen 
Union und der Partnerstaaten des Mittelmeerraums zusammensetzt. Bei den 
Mitgliedern der Versammlung handelt es sich um Abgeordnete der Parlamente 
der EU-Mitgliedstaaten oder um Abgeordnete des Europäischen Parlaments 
einerseits und um Parlamentsabgeordnete der Mittelmeerpartnerstaaten
andererseits;

4. vertritt die Auffassung, dass die Parlamentarische Versammlung Europa-
Mittelmeer als beratendes Gremium folgende Aufgaben haben sollte: 

- Förderung der demokratischen Prozesse und der Menschenrechte mithilfe des 
kulturellen und politischen Dialogs und der Konsultation; 

- Förderung der Verständigung zwischen den Völkern der Europäischen Union 
und der Partnerländer des Mittelmeerraums; Aufklärung der Öffentlichkeit 
über die Erfordernisse der Zusammenarbeit; 

- Diskussion von Problemen im Zusammenhang mit dem Barcelona-Prozess:
Union für den Mittelmeerraum; 

- demokratische Kontrolle der institutionellen Struktur des Barcelona-
Prozesses: Union für den Mittelmeerraum; 

- Annahme von Entschließungen sowie Erarbeitung von Empfehlungen an die 
Außenminister Europa-Mittelmeer mit Blick auf die Erreichung der Ziele des 
Barcelona-Prozesses: Union für den Mittelmeerraum; 

5. ist der Ansicht, dass die Parlamentarische Versammlung Europa-Mittelmeer
einmal jährlich zur Plenartagung zusammentreten sollte, und zwar abwechselnd 
in der Europäischen Union und in einem der Partnerländer des Mittelmeeres. 
Der Vorsitz der PVEM legt die Ergebnisse seiner Tätigkeit auf den
halbjährlichen Gipfeln der Staats- und Regierungschefs und den jährlichen
Tagungen der Außenminister vor; 

6. betont, dass die Parlamentarische Versammlung Europa-Mittelmeer ihre
Geschäftsordnung innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieser
(Vereinbarung) angleichen wird; 

7. beauftragt seinen Präsidenten, diese Empfehlung der Tagung der
Außenminister am 3./4. November 2008 in Marseille zu übermitteln. 



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 61 – Drucksache 16/13525

DL\768742DE.doc AP100.405

DE DE

PARLAMENTARISCHE VERSAMMLUNG EUROPA-MITTELMEER

Totes Meer, 13. Oktober 2008

ERKLÄRUNG ZUM FRIEDENSPROZESS IM NAHEN OSTEN

GERICHTET AN DIE 

KONFERENZ DER AUSSENMINISTER DES BARCELONA-
PROZESSES: UNION FÜR DEN MITTELMEERRAUM 

3.-4. NOVEMBER 2008, MARSEILLE

Die Parlamentarische Versammlung Europa-Mittelmeer (PVEM), die am 12. und 13. Oktober 
2008 zu einer außerordentlichen Plenartagung am Toten Meer in Jordanien zusammengetreten 
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ist, vertritt die Ansicht, dass die Tatsache, dass Vertreter der führenden politischen Behörden der 
Staaten, die vom Friedensprozess im Nahen Osten betroffen bzw. an ihm beteiligt sind, am 
Pariser Gipfel für den Mittelmeerraum teilgenommen haben, ein Ausdruck für deren
gemeinsames Streben nach der Schaffung eines Raumes des Friedens, des Wohlstands und der 
gegenseitigen Verständigung ist; im Hinblick auf dieses Ziel bietet unsere Versammlung ein 
einzigartiges Forum für einen offenen und dauerhaften Dialog zwischen den gewählten
Vertretern der Völker, deren Aufgabe es ist, Frieden in der Region zu schaffen. 

Die PVEM befürwortet uneingeschränkt Maßnahmen zur Mobilisierung der politischen und 
wirtschaftlichen Unterstützung der internationalen Gemeinschaft für den in Annapolis
eingeleiteten Verhandlungsprozess und ermutigt alle Staaten und internationalen Organisationen, 
die auf den Nachfolgekonferenzen in Paris (17. Dezember 2007), Bethlehem (24. Mai 2008) und 
Berlin (24. Juni 2008) eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen; fordert die
Gebergemeinschaft nachdrücklich auf, ihre Aktionen sorgfältig abzustimmen und in ihrem
Bemühen, ihre Zusagen zur Unterstützung der weiteren Stärkung der institutionellen und
Haushaltskapazitäten der Palästinensischen Autonomiebehörde zu erfüllen, nicht nachzulassen, 
wobei es darum geht, die Schaffung eines unabhängigen und lebensfähigen palästinensischen 
Staates in den Grenzen von 1967 zu fördern, der in Frieden und Sicherheit Seite an Seite mit 
dem Staat Israel lebt. 

Die PVEM erinnert an die zu diesem Zweck beschlossenen Referenzdokumente: die
entsprechenden UNO-Resolutionen, die Bedingungen und Grundsätze der Konferenz von
Madrid, einschließlich des Grundsatzes „Land für Frieden“, die Roadmap, die von den Parteien 
in der Vergangenheit erzielten Vereinbarungen und die arabische Friedensinitiative.

Die PVEM fordert die Konferenz der Außenminister des Barcelona-Prozesses: Union für den 
Mittelmeerraum, deren Mitglieder für 60 % der zugesagten Beiträge verantwortlich sind und die 
in vielen Fällen eine Vermittlerrolle spielen, auf, auch künftig eine strikte Einhaltung der 
Bedingungen zu verlangen, von denen der Erfolg ihres (politischen, finanziellen und materiellen) 
Engagements abhängt, indem sie auch in Zukunft auf der Achtung des internationalen Rechts, 
einschließlich des Übereinkommens über die Rechte des Kindes und des humanitären
Völkerrechts, bestehen und konsequent sämtliche Aktionen verurteilen, die die Sicherheit,
Würde und körperliche Unversehrtheit der israelischen und palästinensischen Zivilbevölkerung 
gefährden.

Die Parlamentarische Versammlung Europa-Mittelmeer

1. bekräftigt ihre uneingeschränkte Unterstützung für die laufenden Verhandlungen zwischen 
Israel und der Palästinensischen Autonomiebehörde und betont, dass diese in einem
abgegrenzten zeitlichen Rahmen und in einem Klima des gegenseitigen Vertrauens geführt 
werden sollten, für das es sichtbarer Fortschritte vor Ort bedarf, die direkte Auswirkungen 
auf die Lebensbedingungen der Zivilbevölkerung haben; bedauert daher, dass die
mobilisierte internationale Finanzhilfe bisher wegen der von den israelischen Behörden
aufrechterhaltenen Einschränkungen bei Zugang und Freizügigkeit, die die Aussichten auf 
eine wirtschaftliche Wiederbelebung in den Palästinensischen Autonomiegebieten gefährden, 
die Wirtschaft dort noch nicht ankurbeln konnten; 
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2. begrüßt das vom Vertreter des Nahost-Quartetts mit den Vertretern Israels und Palästinas 
vereinbarte Maßnahmenpaket, dessen Ziel darin besteht, die palästinensische Wirtschaft 
wiederzubeleben und mithilfe von Entwicklungsprojekten in Pilotgebieten im
Westjordanland und im Gazastreifen die Voraussetzungen für den künftigen Status der 
Palästinensischen Autonomiegebiete als palästinensischer Staat zu schaffen; fordert die
internationale Gemeinschaft jedoch auf, dafür Sorge zu tragen, dass sich derartige Projekte 
im Einklang mit dem internationalen Recht befinden und dem Ergebnis der Verhandlungen 
über den endgültigen Status nicht vorgreifen; 

3. bedauert, dass kein Fortschrittsbericht über die Durchführung dieses Maßnahmenpakets 
vorliegt; fordert das Büro des Vertreters deshalb auf, für alle Geber Informationen dieser Art 
analog zu den von der Weltbank und der Europäischen Kommission erarbeiteten
Fortschrittsberichten zur Verfügung zu stellen; ist der Ansicht, dass konkrete und sichtbare
Fortschritte die beste Garantie dafür sind, dass das derzeit hohe Maß der Mobilisierung der 
internationalen Gemeinschaft aufrechterhalten werden kann; legt den Parlamenten der
Geberländer nahe, eine Wirkungskontrolle der für Entwicklungsvorhaben bereitgestellten
Mittel vorzunehmen;

4. zollt Ägypten Anerkennung für dessen Vermittlerrolle, die einen - wenn auch zerbrechlichen 
- Waffenstillstand ermöglicht hat, und fordert die Beteiligten auf, die kontrollierte
Wiederöffnung aller Grenzübergangsstellen am Gazastreifen in beiden Richtungen
einzuhalten und zu unterstützen, und zwar sowohl aus humanitären Gründen als auch im 
Interesse der Handelsströme, die für den wirtschaftlichen Wiederaufbau eine entscheidende 
Rolle spielen; fordert, dass die Arbeit der internationalen humanitären Organisationen
erleichtert und unter Schutz gestellt wird;

5. befürwortet und unterstützt die Rolle regionaler Akteure für das Erreichen von Frieden und 
Wohlstand in der Region. In diesem Zusammenhang sind Initiativen wie das Ankara-Forum
und die Rolle des Vermittlers zwischen Israel und der Palästinensischen Autonomiebehörde, 
die die Türkei als regionaler Akteur und Verhandlungsmitglied der EU spielt, zu begrüßen;

6. zollt dem Haschemitischen Königreich Jordanien besondere Anerkennung für seine
anhaltende Gastfreundschaft gegenüber palästinensischen Flüchtlingen;

7. fordert das Nahost-Quartett auf, unverzüglich den Überwachungsmechanismus einzurichten 
und wirksamere Maßnahmen zur Wiederbelebung des Grenzverkehrsabkommens zu
ergreifen, das es 2005 ausgehandelt hat und dem die Beteiligten zugestimmt haben, und zwar 
auf der Grundlage des Vorschlags der Europäischen Union zur Wiederaufnahme ihrer
Überwachung des Grenzübergangs Rafah unter der Ägide der EU-Mission zur Unterstützung 
des Grenzschutzes (EUBAM) in Zusammenarbeit mit den ägyptischen Behörden;

8. beobachtet weiterhin mit großer Sorge den anhaltenden Ausbau der Siedlungen, der das 
Vertrauen zwischen den Partnern zerstört, die Autorität der palästinensischen Unterhändler 
untergräbt und der Glaubwürdigkeit der internationalen Gemeinschaft schadet; verweist
darauf, dass die Errichtung von Siedlungen in den besetzten Palästinensischen
Autonomiegebieten, einschließlich Ostjerusalem, völkerrechtswidrig ist, dass
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Siedlungsaktivitäten dem Ergebnis der Verhandlungen über den endgültigen Status
vorgreifen und die Tragfähigkeit einer vereinbarten Zwei-Staaten-Lösung gefährden; fordert 
Israel auf, alle Siedlungsaktivitäten, einschließlich des natürlichen Wachstums, zu stoppen 
und sämtliche Siedlungen und Siedlungsaußenposten, die seit März 2001 entstanden sind, zu 
räumen;

9. fordert die Parteien auf, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um ihren guten Willen unter 
Beweis zu stellen und zur Stärkung des laufenden Verhandlungsprozesses beizutragen;
begrüßt die jüngste Freilassung palästinensischer Gefangener durch die israelische Regierung 
und fordert sie dringend auf, in diesem Sinne fortzufahren; begrüßt die ermutigenden
Ergebnisse, die die Palästinensische Autonomiebehörde bei der Reform des
Sicherheitssektors erzielt hat und die wesentlich zur Wiederherstellung von Recht und
Ordnung in den von ihr kontrollierten Gebieten beitragen; 

10. wiederholt ihren Aufruf zur Freilassung aller ehemaligen palästinensischen Minister, des 
Sprechers des Palästinensischen Legislativrates (PLC), der gewählten Abgeordneten und 
Bürgermeister, die sich in israelischer Haft befinden; 

11. wiederholt ihren Aufruf zur Freilassung des israelischen Unteroffiziers Gilad Shalit und 
fordert, dass humanitäre Organisationen unverzüglich Zugang zu ihm erhalten, um sich von 
seinem Wohlergehen zu überzeugen; 

12. erinnert daran, dass eine endgültige Lösung des Konflikts nur von Dauer sein kann, wenn sie 
von der Öffentlichkeit mitgetragen wird, und fordert die politischen Führer und die
Zivilgesellschaft beider Seiten auf, ihre Bemühungen im Kampf gegen das gegenseitige 
Misstrauen zu verstärken und zu verhindern, dass sich die Hoffnung, dass ein dauerhafter 
Frieden zwischen den benachbarten Völkern möglich ist, zerrinnt; ruft die Führungsgremien 
des Barcelona-Prozesses: Union für den Mittelmeerraum auf, durch die Einrichtung von
Jugendaustauschprogrammen zur Erreichung dieses Ziels beizutragen; unterstützt
Menschenrechtsbewegungen sowie israelische und palästinensische Volksbewegungen, die 
Gewalt ablehnen.
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